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mehr als soldfähige Leistungen bezeichnet werden. Es sind
nicht Kerntätigkeiten; das wurde auch gesagt. Es geht hier
um Pauschalzahlungen an Kader, um Funktionsentschädi-
gungen und um Entschädigungen für Dienstleistungen, wel-
che die Feuerwehren freiwillig und dann auch in Konkurrenz
zu anderen Organisationen erbringen. Ich meine, dass man
hier diese Unterscheidung wirklich machen muss.
Wir haben in der Vernehmlassung eine Obergrenze von
3000 Franken vorgeschlagen. Das wurde auch weitgehend
akzeptiert und gilt für das Gesetz über die direkte Bundes-
steuer.
Der Nationalrat ist nun hingegangen und hat über diese
Kerntätigkeiten hinaus noch andere Entschädigungen einge-
baut und hat gesagt, auch diese sollten steuerfrei sein – wo-
bei diese Definition der anderen Entschädigungen relativ
schwierig ist. Ich denke, dass es nicht Aufgabe des Gesetz-
gebers ist, das weiter zu definieren: Es wird dann Sache der
Vollzugsbehörden sein zu sagen, was darunterfällt.
Ich meine, es ist richtig, dass man klar sagt, was darunter-
fällt, wenn man diese Obergrenze von 3000 Franken an-
nimmt. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass Feuerwehrleute
ohne Kaderfunktionen praktisch alle unter diese Limite von
3000 Franken fallen. Das hat man jetzt auch bei den Kanto-
nen ermittelt: Es gibt 100 000 Milizfeuerwehrleute in der
Schweiz, und davon sind etwa 30 000 Kaderleute, also Offi-
ziere und Unteroffiziere. Es wären diese, die von dieser Er-
höhung auf 5000 Franken profitieren würden. 
Ich möchte Sie zusammenfassend bitten, dem Mehrheits-
entscheid Ihrer vorberatenden Kommission mit dieser Ober-
grenze von 3000 Franken und mit der klaren Abgrenzung,
was wirklich Kerntätigkeit ist und was steuerbefreit werden
kann, zuzustimmen. 
Noch eine redaktionelle Anmerkung: In den Bestimmungen
kann das Wort «jährlich» gestrichen werden, weil heute in
allen Kantonen jährliche Veranlagungssysteme gelten.
«Jährlich» ist eigentlich völlig überflüssig; es kann gar nicht
etwas anderes als jährlich sein. Das ist von der Redaktions-
kommission zu Recht schon gemeldet worden.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 31 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 9 Stimmen

Ziff. 2 Art. 7 Abs. 4 Bst. hbis
Antrag der Kommission
Gemäss Bundesrat, aber:
hbis. ... Kernaufgaben der Feuerwehr (Übungen, Pikettdien-
ste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Ret-
tung ...)

Ch. 2 art. 7 al. 4 let. hbis
Proposition de la commission
Selon Conseil fédéral, mais:
hbis. ... leurs tâches essentielles (exercices, services de
piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour
le sauvetage ...)

Graber Konrad (CEg, LU), für die Kommission: Diese Ände-
rung im Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden ist mit der vorherigen
Abstimmung bereinigt. Die Änderung erfolgt in Übereinstim-
mung mit der Änderung im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, die wir vorhin beschlossen haben.

Angenommen – Adopté

Ziff. 2 Art. 72k; Ziff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. 2 art. 72k; ch. II
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 34 Stimmen
Dagegen ... 1 Stimme
(2 Enthaltungen)

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

10.060

Sicheres Wohnen
im Alter.
Volksinitiative
Sécurité du logement
à la retraite.
Initiative populaire

Erstrat – Premier Conseil
Botschaft des Bundesrates 23.06.10 (BBl 2010 5303)
Message du Conseil fédéral 23.06.10 (FF 2010 4841)

Bericht WAK-NR 15.02.11
Rapport CER-CN 15.02.11

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.11 (Erstrat – Premier Conseil)

Nationalrat/Conseil national 16.03.11 (Frist – Délai)

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Aufgrund des-
sen, dass sowohl über Eintreten wie auch über Nichteintre-
ten, wie auch über Rückweisung zu diskutieren ist, glaube
ich, dass es sich aufdrängt, über die Gesamtangelegenheit
eine doch etwas breitere Diskussion zu führen.
Worum geht es bei all diesen Vorlagen? Wichtig ist vorerst
zu wissen, worum es nicht geht. Nicht Gegenstand all derje-
nigen Geschäfte, die wir nachher behandeln, sind vermie-
tete Liegenschaften, sind Wohnungen, die vermietet wer-
den, sind Bauten, die vermietet werden, wie auch Dienst-
leistungsgeschäfte. Dort läuft die Besteuerung genau gleich
wie heute. Es müssen die Einkünfte angegeben werden, es
können aber Abzüge gemacht werden, eventuell Abschrei-
bungen usw., insbesondere auch bezüglich der Schuldzin-
sen.
Konkret geht es bei diesen beiden Vorlagen um Wohnungen
und Häuser, die von den Eigentümern selbst bewohnt wer-
den. Die Änderung wäre, dass der Eigenmietwert nicht mehr
versteuert werden müsste, dagegen auch keine Abzüge
mehr möglich wären; das ist die eine Kategorie. Die zweite
Kategorie, die Gegenstand der Debatte bildet, sind Zweit-
wohnungen, sind Ferienhäuser. Dort ist eine Lösung vorge-
sehen durch die Schaffung einer sogenannten Anlastungs-
steuer; ich komme darauf zurück.
Nun, wie sieht die parlamentsrechtliche Situation aus? Wir
haben erstens eine Volksinitiative des Hauseigentümerver-
bandes. Da empfiehlt Ihnen die Kommission mit 11 zu
1 Stimmen bei 1 Enthaltung, diese Volksinitiative nicht zu
unterstützen. Wir haben zweitens einen indirekten Gegen-
vorschlag, der sich «Bundesgesetz über die Besteuerung
des privaten Wohneigentums» nennt. Dieser indirekte Ge-
genentwurf ist primär Gegenstand der heutigen Debatte. Wir
haben drittens eine Verfassungsänderung. Wir wollen, wie
ich schon gesagt habe, für Ferienhäuser und Zweitwohnun-
gen eine Kostenanlastungssteuer schaffen. Damit eine sol-
che Steuer geschafft werden kann, bedarf es einer Verfas-
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sungsänderung. Viertens, damit das ganze Geschäft zu-
sammengehalten werden kann, braucht es irgendwann ein-
mal eine Fristverlängerung. Diese Fristverlängerung können
wir dann und nur dann beschliessen, wenn wir als Rat den
Gegenentwurf beschlossen haben. Erst dann kann eine
Fristverlängerung beschlossen werden, welche vom ande-
ren Rat zu genehmigen ist.
Die zeitliche Situation sieht so aus, dass bis Anfang Juli, wie
ich glaube, das Geschäft an sich abgeschlossen sein muss.
Entweder müssen beide Räte eine Stimmempfehlung zur
Volksinitiative oder einen Gegenentwurf beschlossen haben.
Wie gesagt, diese Fristverlängerung setzt zuallererst unsere
Genehmigung eines Gegenentwurfes voraus, und das ist
auch ein Grund, warum ich Sie ersuche, auf die Vorlage ein-
zutreten. Theoretisch könnte zwar dieser Gegenentwurf
auch noch in der Sommersession mit Fristverlängerung be-
schlossen werden, aber es läge meines Erachtens im Inter-
esse auch des parlamentarischen Zweikammersystems,
dass der Nationalrat sich ebenfalls vertieft Kenntnis darüber
verschaffen kann, was wir beim Gegenentwurf beschlossen
haben.
Nun, was haben diese Geschäfte, die ich Ihnen geschildert
habe, für einen Inhalt? Die Initiative des Hauseigentümer-
verbandes will, dass alle Bewohner von selbstbewohntem
Wohneigentum beim Eintritt ins AHV-Alter ein Wahlrecht ha-
ben, sich entweder zu entscheiden, das bisherige Steuersy-
stem beizubehalten, also einen Eigenmietwert zu versteu-
ern, aber dafür Abzüge machen zu können, oder aber sich
zu entscheiden, dass der Eigenmietwert nicht mehr besteu-
ert wird und sie diesfalls auch keine Schuldzinsen und keine
Kosten für die Verwaltung abziehen können. Die Initiative
des Hauseigentümerverbandes aber will, dass trotzdem Un-
terhaltsabzüge gemacht werden können, nämlich 4000
Franken pro Jahr. Weiter sollen Massnahmen für das Ener-
giesparen und andere Belange des Umweltschutzes wie
auch für die Denkmalpflege abzugsberechtigt sein. 
Ich wiederhole nochmals, unsere Kommission schlägt Ihnen
mit 11 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung vor, eine negative
Stimmempfehlung abzugeben. Der Grund ist ganz einfach
der folgende: Es ist nicht recht einzusehen, warum in der
Schweiz zwei Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen wer-
den sollen, nämlich solche, die vor dem AHV-Alter stehen,
und solche, die im AHV-Alter stehen. Auch hinsichtlich der
Rechtsgleichheit ist dies problematisch, aber auch von den
ganzen wirtschaftlichen Gegebenheiten unseres Gesell-
schaftssystems her leuchtet dies nicht ganz ein. Darum hat
Ihre Kommission beschlossen, einen Gegenentwurf auszu-
arbeiten, und den Gang dieses Gegenentwurfes schildere
ich Ihnen nun wie folgt.
Der Bundesrat hat im letzten Jahr, Mitte 2010, einen Gegen-
entwurf ausgearbeitet, welcher, grob gesagt, folgenden In-
halt aufweist: Eigenmietwert muss nicht mehr versteuert
werden, Abzüge dürfen von Personen gemacht werden, die
eine Liegenschaft neu erworben haben, und zwar für eine
Dauer von zehn Jahren, beginnend bei einem Betrag von
10 000 Franken, linear abnehmend während zehn Jahren
bis 1000 Franken, dies für Ehepaare, und analog 5000 Fran-
ken für nichtverheiratete Personen. Vorgesehen war in die-
sem ersten Entwurf auch noch, dass Abzüge gemacht wer-
den können für energetische Sanierungen und Unterhalts-
kosten für denkmalgeschützte Bauten, insoweit solche Bau-
ten nicht subventioniert wurden.
Wir haben in der WAK, basierend auf diesem Entwurf des
Bundesrates, eine Anhörung einerseits des Hauseigentü-
merverbandes und andererseits der Kantone durchgeführt.
Die Situation war so, dass sich die Kantone zu diesem er-
sten Entwurf eher negativ äusserten. Wichtig aber zu wissen
und auch für die heutige Beratung von einiger Bedeutung ist,
dass die Kantone sich damit einverstanden erklärt haben,
dass ein reiner Systemwechsel vorgenommen würde, also
dass man den Eigenmietwert abschafft, aber dafür auch
keine Abzüge mehr machen kann ausser bei Neuerwerb. 
Nun haben wir dem Bundesrat, basierend auf den Erkennt-
nissen, die wir dabei gewonnen haben, einen Auftrag erteilt,
und dieser Auftrag hat zum Gegenstand: Mach uns eine Vor-

lage, welche auf drei Rahmenbedingungen beruht. Diese
drei Rahmenbedingungen sind erstens, dass für den Bund
keine Mehreinnahmen entstehen, zweitens, dass der Mittel-
stand durch den Systemwechsel nicht überdurchschnittlich
belastet wird, und drittens, dass der Neuerwerb von Wohnei-
gentum nicht erschwert, sondern eher erleichtert werden
soll. 
Basierend auf diesen Vorgaben der Kommission hat uns der
Bundesrat dann einen zweiten Entwurf zugeleitet. Dieser
Entwurf steht heute zur Debatte. Vorweg ist zu bemerken,
dass der Entwurf des Bundesrates die von uns gestellten
Anforderungen in optimaler Weise erfüllt; ich werde im Detail
darauf zurückkommen. Zudem hat der Bundesrat uns eine
Lösung für die Zweitwohnungen und für die Ferienhäuser
vorgeschlagen. Wenn der Eigenmietwert auf den Zweitwoh-
nungen und auch auf den Ferienhäusern abgeschafft wird,
steht für alle diejenigen Regionen, in denen sich solche Ob-
jekte befinden, ein erheblicher Rückgang an Steuersubstrat
an. Die im Entwurf des Bundesrates vorgeschlagene Lösung
besteht darin, dass eine verfassungsmässige Grundlage ge-
schaffen werden soll, welche die Kantone und auch die Ge-
meinden berechtigt, eine sogenannte – derzeit noch soge-
nannte –  Kostenanlastungssteuer zu erheben. Das bedeu-
tet nichts anderes, als dass die Kantone von allen Eigentü-
mern von Ferienwohnungen und Ferienhäusern eine feste
Steuer erheben können, beispielsweise entsprechend dem
Wert des Objektes. Dieser hängt nicht mehr ab vom Ertrag
oder von ich weiss nicht was, sondern die Meinung ist, dass
die Gemeinden durch diese Steuer für alle diejenigen Auf-
wendungen, welche sie im Zusammenhang mit solchen
Zweitwohnungen und Ferienhäusern haben, entschädigt
werden sollen; es geht also um eine Objektsteuer, die von
den Gemeinden betragsmässig festgelegt werden kann.
Wenn dieser Rat den Gegenentwurf, wie wir ihn heute vorle-
gen, beschliesst, werden wir in Zusammenarbeit mit der
WAK-NR eine entsprechende Formulierung ausarbeiten und
Ihnen dann ebenfalls zur Beurteilung vorlegen. Es ist nicht
nötig, diesen Entscheid schon jetzt zu fällen.
Nun zum Inhalt des zu behandelnden Gegenentwurfes eine
ganz kurze Schilderung; es sind verschiedene Belange von
Bedeutung.
Erstes Element: In Zukunft würde der Eigenmietwert abge-
schafft. Nun, das ist politisch wahrscheinlich etwas Char-
mantes. Es gibt wohl keine steuerliche Angelegenheit, die
bei den Steuerpflichtigen so viel Ärger verursacht, so viel
Aufwand für Schätzungen bis zum letzten Wasserhahn,
grosses politisches Seilziehen bei Erhöhungen, die von den
Gemeinden immer dann wieder in Erwägung gezogen und
durchgezogen werden, wenn es ihnen finanziell nicht gut-
geht; dies alles hat bei den Steuerpflichtigen permanent Är-
ger und Unverständnis bewirkt. Die Abschaffung schafft aber
auch gewaltige administrative Erleichterungen. Den Miet-
wert zu berechnen und die Relation von Mietwert zu Vermö-
genswert usw. festzulegen war immer ein Gegenstand von
erheblichen Aufwendungen. Es ist nicht so, dass diese Auf-
wendungen beim neuen System vollständig wegfallen, weil
ja die meisten Kantone noch Vermögenssteuern haben,
aber die Schätzung bloss des Hauswertes ist natürlich weni-
ger kontrovers, weil die Vermögenssteuern doch eine relativ
bescheidene Dimension haben.
Zweites Element: Was wir in der Kommission nicht wollen,
ist, dass für den Unterhalt ein Abzug gemacht werden kann.
Warum? Weil der Mietwert, der ja als fiktiver Ertrag zu be-
trachten ist, nicht mehr versteuert werden muss, kann ir-
gendwie logischerweise auch kein Abzug mehr für die Ge-
winnungskosten gemacht werden, insbesondere also für
den Unterhalt. Ein Unterhaltsabzug, wie ihn die Hauseigen-
tümer-Initiative vorsieht, nämlich 4000 Franken, ist deshalb
steuersystematisch kaum erklärbar. Auch sachlich ist er nur
schwer zu begründen, und zwar rein zahlenmässig: Wenn
Sie einen Abzug von 4000 Franken machen können, ent-
spricht das pro Jahr je nach Progression usw. einer Steuer-
einsparung von etwa 500 bis 700 Franken. Es kann ja wohl
niemand sagen, ein Hauseigentümer würde den Unterhalt
seines Hauses vernachlässigen bzw. davon abhängig ma-
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chen, ob er pro Jahr diese 500 bis 700 Franken vom Staat
erhält. 
Drittes Element: Im Gegensatz zum ersten Entwurf können
beim nun vorliegenden Entwurf die energetischen Sanie-
rungsmassnahmen nicht mehr abgezogen werden. Der
Grund hiefür ist der folgende: Als seinerzeit Frau Somma-
ruga und ich je eine gleichlautende Motion einreichten, wa-
ren wir noch der Auffassung, solche energetischen Abzüge
seien vernünftig. In der Zwischenzeit hat sich aber die Ener-
giewelt gewandelt. Sie erinnern sich an unsere CO2-De-
batte. Heute stehen Hunderte von Millionen Franken zur Ver-
fügung, welche für die energetische Sanierung von Bauten
verwendet werden können. Wenn der Staat Anreize schafft,
kann er das auf zwei Arten tun, entweder eben durch Sub-
ventionen oder durch steuerliche Anreize. Wir glauben nun,
dass sich der Staat in diesem Punkt für Subventionen ent-
schieden hat. Das ist auch von der Sache her zielgerichteter
und administrativ einfacher. 
Viertes Element: Wir haben auch für denkmalgeschützte
Gebäulichkeiten keinen Abzug mehr vorgesehen. Auch da
gehen wir davon aus, dass diese ja, wenn sie eine gewisse
Bedeutung haben, subventioniert werden. Es gibt aber eine
Minderheit, die hier eine etwas andere Optik hat, indem sie
einen Unterschied zu den energetischen Massnahmen
macht, weil es nicht so selbstverständlich ist, dass der Staat
diese denkmalschützerischen Massnahmen unterstützt.
Das wichtigste oder eines der wichtigsten Elemente ist das
fünfte: Wir haben für Neuerwerber einen Abzug der Schuld-
zinsen zugelassen, und zwar geht er weiter als im ersten
Entwurf des Bundesrates. Konkret kann in Zukunft jeder
Neuerwerber während zwanzig Jahren einen Teil der
Schuldzinsen abziehen, und zwar beginnend bei 12 000
Franken, was sich dann über eine Dauer von 20 Jahren auf
null reduziert. Diese 12 000 Franken im ersten Jahr sind für
Ehepaare gedacht, für Alleinstehende wären es 6000 Fran-
ken.
Ein letztes Element: Weil die Schuldzinsen ja plötzlich eine
neue Dimension haben, haben wir für den Abzug von priva-
ten Schuldzinsen generell eine Neuregelung geschaffen. Sie
wissen vielleicht, dass die privaten Schuldzinsen heute bis
zur Höhe der Vermögenserträge, welche Sie auf Wertpapie-
ren, Liegenschaften usw. erzielen, zuzüglich 50 000 Franken
abgezogen werden können. Man kann also mehr Schuldzin-
sen abziehen, als man Vermögenserträge realisiert. Neu
wollen wir, dass das Maximum der Schuldzinsabzüge bei
80 Prozent des Vermögensertrags liegt.
Was bedeutet das Ganze fiskalisch? Dass es keine zusätzli-
chen Einnahmen geben soll, ist ja eine der Voraussetzun-
gen, die wir dem Bundesrat genannt haben, damit wir einer
Neuregelung zustimmen. Der reine Systemwechsel würde
dem Bund 750 Millionen Franken mehr Steuern bescheren.
Von diesem Betrag sind nun aber die Ausfälle abzuziehen,
die durch die Schuldzinsabzugsmöglichkeit der Ersterwerber
entstehen; es sind dies 470 Millionen Franken. Die Neuge-
staltung der Schuldzinsen bringt Mindereinnahmen von
300 000 Franken mit sich, dies wegen der sogenannt nicht
vermögensstringenten Wohneigentümer, also solcher, die
durch Vermögensumschichtungen Abzugsmöglichkeiten für
Schuldzinsen schaffen können. 
Ich komme zu einem Resümee: Ihre Kommission hat die-
sem Gegenentwurf in der Gesamtabstimmung mit 7 zu
4 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. Die 4 Stimmen
stammen hauptsächlich von denjenigen, die einen Abzug für
die denkmalschützerischen Massnahmen wollen. Ich kann
folgendes Resümee ziehen: Würde diesem Gegenentwurf
entsprochen, entstünde für den Ersterwerber eine gegen-
über heute bessere Situation. Dies gilt auch für Ersterwerber
mit wenig Vermögen. Selbstverständlich kann sich mit der
Zeit die Situation für die Erwerber verschlechtern. Doch
diese Regelung der abnehmenden Abzugsmöglichkeiten will
eben auch fördern, dass man die Schulden auf den Liegen-
schaften möglichst abbaut, was volkswirtschaftlich ziemlich
vernünftig wäre.
Zu den Rentnern, die ja Zielgruppe der Hauseigentümer-In-
itiative waren, ist zu sagen, dass sie tendenziell gegenüber

dem heutigen Zustand besser fahren; dies insbesondere
dann, wenn sie ihre Schulden abbezahlt haben.
Vielleicht noch ein Wort zu den Vermögenden: Für Vermö-
gende hat der neue Entwurf keine allzu grosse Bedeutung,
und zwar deshalb, weil sie durch Portfolioumschichtungen
ihre steuerliche Situation weiterhin optimieren können, wie
das für sie schon heute möglich ist. 
Es gibt also nicht eine Verbesserung, aber auch keine Ver-
schlechterung, sodass gesagt werden kann, dass sich eine
Beschlussfassung im positiven Sinne für diesen Gegenent-
wurf aufdrängt. Im Namen unserer WAK empfehle ich Ihnen,
dem Gegenentwurf zuzustimmen.

Zanetti Roberto (S, SO): Ich übernehme die Stellungnahme
für Kollege Berset, der erkrankt ist. Das Ganze hat mich re-
lativ kurzfristig erwischt. Deshalb ist es kein äquilibriertes
Referat, sondern ich werde eher bruchstückhaft das darle-
gen, was mir aus den Verhandlungen in der Kommission im
Kopf geblieben ist. Immerhin hat der Kommissionssprecher
und Vertreter der Mehrheit ausführlich und wie immer brillant
dargelegt, wie die Ausgangslage ist, und etwas hat man auf
Anhieb verstanden: Eine Vereinfachung des Steuersystems
ist es auch meines Erachtens nicht.
Sie kennen den jährlichen Ärger, den Sie haben, wenn Sie
die Steuererklärung ausfüllen. Auf der linken Seite – das ist
mindestens in unserem Kanton so – müssen Sie plötzlich
ein Einkommen deklarieren, von dem Sie nie einen Franken
gesehen haben. Das sind die Momente, wo man den Steu-
ervogt ins Pfefferland wünscht. Dann wechseln Sie auf die
nächste Seite, und dort sehen Sie plötzlich die Schuldzins-
und andere Abzüge, und das versöhnt Sie dann wieder mit
dem Steuervogt. Ob die Freude oder der Ärger höher ist,
hängt eigentlich jeweils von der ganz konkreten Situation
des Steuerpflichtigen ab. Über das Ganze gesehen, kann
man aber sagen, dass sich Freude und Ärger einigermassen
die Waage halten, und vor allem kennt man das Ganze
schon. Selbst wenn ich meiner Mutter erklären muss, wieso
sie jetzt auf dieser einen Seite noch ein fiktives Einkommen
hat, das sie ja nie im Portemonnaie gesehen hat: Nach Jah-
ren funktioniert das, die Leute verstehen das. Immerhin ha-
ben wir vom Kommissionssprecher gehört – das zeigt auch
die tägliche Praxis –, dass die Ermittlung des Eigenmietwer-
tes und die Erfassung der diversen Abzüge einen riesigen
administrativen Aufwand bedeuten. Und immer wenn wir von
Vereinfachungen des Steuersystems reden, kommt genau
diese Systemwechseldiskussion auf. Mit dem Systemwech-
sel ist da jeweils gemeint, dass man einfach sagt: kein Ei-
genmietwert mehr auf dieser Seite und dafür keine Schuld-
zins- und andere Abzüge auf der anderen Seite.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit diesem doch recht radi-
kalen Modell leben könnte. Es hätte allerdings ein paar Ne-
benwirkungen. Die Hauptwirkung, nämlich die massive Ver-
einfachung des Systems, wäre ja von allen erwünscht. Dann
gäbe es als erste Nebenwirkung allerdings offenbar höhere
Steuereinnahmen für den Staat. Das scheint für viele Men-
schen etwas vom Schlimmsten zu sein. Höhere Steuerein-
nahmen fürchten sie also mehr, als der Teufel das Weihwas-
ser. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich könnte damit leben,
wenn der Staat ein paar Millionen Franken mehr einnähme.
Die zweite Nebenwirkung ist ein ernsthaftes Problem:
Ersterwerber ohne Vermögen hätten tatsächlich Schwierig-
keiten, zu Wohneigentum zu kommen.
Mit dem nun präsentierten indirekten Gegenvorschlag, mit
dem Bundesgesetz über die Besteuerung des privaten
Wohneigentums, versucht man etwas, das der Quadratur
des Kreises gleichkommt. Das heisst, man versucht, den mit
der Steuererklärung verbundenen Ärger wegzunehmen,
ohne die Freude an den Schuldzinsabzügen zu vergällen.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Eindruck habe, die
Übung sei ein bisschen missglückt. Die Mechanik, die
Grundwirkungsweise des Gesetzes ist vom Kommissions-
sprecher erklärt worden. Ich glaube wirklich, dass von einer
Vereinfachung des Systems in Gottes Namen einfach nicht
gesprochen werden kann. Es gibt tendenziell eine Verlage-
rung der Belastung von älteren Steuerpflichtigen zu jünge-
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ren Steuerpflichtigen, vielleicht sogar von vermögenden
Steuerpflichtigen in Richtung nichtvermögende Steuerpflich-
tige.
Der Ersterwerberabzug spielt wirklich nur ganz am Anfang
und hat eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation
zur Folge. Der Vorteil gegenüber der jetzigen Situation
nimmt allerdings aufgrund der degressiven Ausgestaltung
relativ schnell ab. Denn die ganze Sache würde bloss dann
spielen, wenn diese Ersterwerber relativ zügig amortisieren
könnten; innerhalb von 20 Jahren müssten die ganzen
Schulden amortisiert werden. Ich muss Ihnen sagen: Eine
junge Familie mit Kindern in Ausbildung usw. wird das nie-
mals schaffen können. Dort kippt die Situation sehr schnell
ins Negative. Wir hätten einmal mehr eine Lösung, welche
diejenigen fördert, die diese Förderung gar nicht nötig ha-
ben.
Sie sind wahrscheinlich – mindestens die Kommissionsmit-
glieder, wie ich erfahren habe – mit entsprechenden Beleh-
rungen aus der ganzen Gesellschaft bedient worden. Ich
habe festgestellt, dass die Bauwirtschaft grosse Vorbehalte
macht. Sie befürchtet, dass durch diesen Systemwechsel
Unterhaltsaufwendungen unter Umständen abgewürgt wer-
den könnten. Die kantonalen Finanzdirektoren sind alles an-
dere als begeistert von der Angelegenheit; es bestehen im-
mer noch beträchtliche Vorbehalte. Die Kantonsautonomie-
apologeten in unserem Rat befürchten, dass das einmal
mehr ein Schritt in Richtung materieller Steuerharmonisie-
rung sei. Die Mieterverbände finden, dass damit eine unzu-
lässige Privilegierung von Wohneigentümern stattfindet und
damit allenfalls der Miet- oder der Wohnfrieden in unserem
Land gestört werden könnte. Kurz und gut: Die Idee des indi-
rekten Gegenentwurfes war sehr gut gemeint. Dieser ist
handwerklich wesentlich besser ausgeführt als die Initiative,
aber schlussendlich führt er wiederum zum falschen Weg.
Obwohl der Gegenvorschlag technisch sehr viel feiner zise-
liert ist als die Initiative, empfehle ich Ihnen, auf die Vorlage
nicht einzutreten, weil sie Probleme, die wir wirklich haben,
nicht löst und neue Probleme schafft, die wir jetzt noch nicht
haben. Ich bitte Sie deshalb, auf die Vorlage nicht einzutre-
ten.

Brändli Christoffel (V, GR): Ich stelle Ihnen den Antrag, auf
den Gegenvorschlag nicht einzutreten und ihn eventualiter
an die Kommission zurückzuweisen. Warum dieser Varian-
tenvorschlag?
Meiner Meinung nach muss der Gegenvorschlag massiv
aufgebessert werden, um überhaupt mehrheitsfähig zu sein,
um überhaupt vertretbar zu sein. Wenn Sie der Kommission
zutrauen, dies bis zur Sommersession zu tun, dann müssen
Sie den Gegenvorschlag an die Kommission zurückweisen.
Wenn Sie dies nicht tun – ich werde jetzt dann die Begrün-
dung bringen, warum das bis zur Sommersession kaum
möglich ist –, dann müssen Sie Nichteintreten beschliessen
und die Frage «Aufhebung des Eigenmietwertes» unabhän-
gig von dieser Initiative lösen.
Gestatten Sie mir dazu folgende Erläuterungen: Die Ab-
schaffung des Eigenmietwertes auf selbstgenutztem Wohn-
eigentum zur Förderung des Wohneigentums und damit
auch zur Altersvorsorge ist sinnvoll. Die Idee dahinter ist: Je-
mand kauft sich eine Wohnung oder ein Haus und amorti-
siert dieses bis zur Pensionierung; anschliessend hat er die
Möglichkeit, ohne wesentliche Kosten in seinem Haus oder
in seiner Wohnung zu wohnen. Die Volksinitiative «Sicheres
Wohnen im Alter» geht in diese Richtung. Sie bringt gegen-
über dem heutigen Zustand eine Verbesserung mit sich. Al-
lerdings weist sie auch erhebliche Mängel auf: Eine allfällige
Amortisation kommt steuerlich sehr teuer zu stehen, und da-
mit läuft die Initiative dem erstrebenswerten Ziel der Ent-
schuldung entgegen. In diesem Sinne ist es bedauerlich,
dass die Initiative die Abschaffung des Eigenmietwertes
nicht grundsätzlich angeht.
Der vorliegende Gegenvorschlag will den Eigenmietwert ab-
schaffen, nimmt aber wesentliche Mängel bewusst in Kauf.
Im Wesentlichen sind drei Vorbehalte anzubringen:

1. Die vorliegende Initiative strebt im Sinne der Wohneigen-
tumsförderung eine finanzielle Entlastung der Wohneigentü-
mer an. Das ist beim vorliegenden Gegenvorschlag nicht der
Fall, womit er sich weit von den Zielsetzungen der Initiative
verabschiedet. Diese verlangt nämlich «zur Förderung und
zum Erhalt des selbstgenutzten Wohneigentums wirksame
steuerpolitische Massnahmen». Weil der vorliegende Ge-
genvorschlag dieses Ziel nicht erfüllt, kann nicht von einem
Gegenvorschlag gesprochen werden. Ein Gegenvorschlag
muss die Idee der Initianten zumindest teilweise aufnehmen
und darf sich nicht einfach auf einen Systemwechsel be-
schränken.
2. Für die Lösung des Problems bedarf es auch einer Aus-
einandersetzung mit der Frage der Gleichbehandlung von
Mietern und Wohneigentümern. Wenn man Wohneigentü-
mer privilegiert, muss man auch den Mietern die Möglichkeit
geben, auf anderem Weg ihre Altersvorsorge zu verbessern.
Das wäre mit einem höheren Abzug für Mieter bei der Säu-
le 3a möglich. Auf jeden Fall braucht es hier klare Antworten,
wenn der Gegenvorschlag jemals mehrheitsfähig werden
soll. 
3. Nicht gelöst ist sodann die Frage der Zweitwohnungsbe-
steuerung. Schon in der Botschaft des Bundesrates wird
diese Frage nur sehr marginal abgehandelt und die Trag-
weite für die Kantone und Gemeinden weitgehend ausge-
blendet. Mit einem Federstrich sollen nun auch die kanto-
nale und die kommunale Besteuerung der Zweitwohnungen
ausgehebelt werden, und dies ohne tragfähige Alternativlö-
sung. Ich zitiere aus der Botschaft: «Entfällt künftig die Be-
steuerung des Eigenmietwerts, so wirkt sich dies finanziell
besonders stark in den Kantonen mit einem sehr grossen
Bestand an Zweitliegenschaften aus ... Gemäss Vernehm-
lassungsvorlage sollte mit Blick auf eine finanzielle Kompen-
sation des Wegfalls des Eigenmietwerts für die Kantone mit
hohem Zweitliegenschaftsbestand eine Sondersteuer erho-
ben werden. Wegen mangelnder Verfassungskonformität
wird diese Sondersteuer nicht weiterverfolgt. Eine Kostenan-
lastungssteuer» – ich komme darauf zurück – «wird als
verfassungsrechtlich am unbedenklichsten empfohlen. Aller-
dings ist gleichzeitig festzustellen, dass diese die Minderein-
nahmen aus dem Wegfall der Eigenmietwertbesteuerung
nicht vollständig zu kompensieren vermag.» Dann wird noch
gesagt: «Nähere Angaben zu den finanziellen Auswirkungen
auf die Kantone und Gemeinden können mangels statisti-
scher Datengrundlagen nicht gemacht werden.» Ich glaube,
so kann man diese Frage nicht angehen. Ich möchte von
Schätzungen ausgehen: Für den Kanton Graubünden be-
deuten diese Mindereinnahmen Ausfälle in der Grössenord-
nung von 60 Millionen Franken. Verschiedenen Gemeinden,
die ihre Einnahmen zu einem wesentlichen Teil aus der Be-
steuerung von Zweitwohnungen beziehen, würde die Exi-
stenzgrundlage entzogen. 
Aber auch aus einer anderen Sicht ist der vorliegende Ge-
genvorschlag zu verwerfen. Während die Einheimischen in
einer Gemeinde mit den ordentlichen Steuern zur Entwick-
lung der Dorfgemeinschaft und der Dienstleistungen beitra-
gen, sollen in Zukunft die Zweitwohnungsbesitzer völlig ent-
lastet werden. Dabei profitieren sie von den Leistungen in
zweifacher Hinsicht: durch die Aufwertung der Liegenschaft
und durch die Möglichkeit des Konsums der dargebotenen
Dienstleistungen. Diese Absicht läuft anderen Beschlüssen
dieses Parlamentes diametral zuwider. Auf der einen Seite
fordern wir eine Beschränkung des Zweitwohnungsbaus,
und hier fördern wir den Zweitwohnungsbau über Steuerer-
leichterungen. Wichtig festzustellen ist, dass Zweitwohnun-
gen nicht nur ein Problem der Tourismus- und Bergregionen
sind. Beispielsweise ist auch der Kanton Zürich mit einem
erheblichen Anteil an Zweitwohnungen davon betroffen. 
Dem wird nun entgegengehalten, dass die Kantone das Pro-
blem eigenständig lösen sollen. Dabei wird darauf hingewie-
sen, dass ohne neue Verfassungsgrundlage das Problem
nicht lösbar sei, womit eine Lösung heute in der Luft hängt.
Die in Aussicht gestellte Lösung mit einer Kostenanlastungs-
steuer ist eine Scheinlösung. Sie bedeutet eine wesentliche
Verkomplizierung der Verfahren und wird kaum die dargeleg-
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ten Ausfälle kompensieren. Das bestätigt die Botschaft des
Bundesrates. Es kommt also zu dieser Entlastung der Zweit-
wohnungsbesitzer, und das bestätigt, ich habe das extra
nachgefragt, auch die Steuerverwaltung des Kantons Grau-
bünden.
Die Folgerung ist für mich klar: Die Aufhebung des Eigen-
mietwertes ist nur machbar, wenn gleichzeitig eine Lösung
präsentiert wird, welche die Einnahmen aus der Besteue-
rung von Zweitwohnungen im bisherigen Umfang garantiert.
Dabei betone ich: Es geht nicht um Mehreinnahmen. Es
geht darum, die Einnahmen im bisherigen Rahmen sicher-
zustellen. Hier können sich Kantone und Gemeinden nicht
mit Versprechungen zufriedengeben, sondern sie erwarten,
dass gleichzeitig eben auch Lösungen präsentiert werden.
Drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um auf den Ge-
genvorschlag eintreten zu können:
1. Der Gegenvorschlag muss durch Massnahmen zur Förde-
rung des Wohneigentums angereichert werden. 
2. Für Mieter ist eine adäquate Möglichkeit zur Verbesse-
rung der Altersvorsorge vorzusehen.
3. Es braucht gleichzeitig eine klare gesetzliche Grundlage,
welche die Einnahmen der Kantone und Gemeinden aus der
Besteuerung von Zweitwohnungen im bisherigen Umfang
garantiert.
Ob dies bis zur Sommersession in der Kommission möglich
ist, bezweifle ich. Deshalb bleibt wohl nichts anderes übrig,
als auf den Gegenvorschlag nicht einzutreten und diese In-
itiative eben ohne Gegenvorschlag dem Volk zur Abstim-
mung vorzulegen. Ich glaube, es ist besser, dem Volk eine
Initiative ohne Gegenvorschlag vorzulegen als mit einem
schlechten Gegenvorschlag.

Kuprecht Alex (V, SZ): Die Initiative des Schweizerischen
Hauseigentümerverbands (HEV) hat zum Ziel, dass beim
Eintritt ins Rentenalter dem Eigentümer von selbstbewohn-
tem Wohneigentum ein einmaliges Wahlrecht zugestanden
würde; er könnte dann entscheiden, ob die Eigennutzung
des Wohneigentums der Einkommenssteuer unterliegen soll
oder nicht. Würde dieses Wahlrecht in letzterem Sinne aus-
geübt, entfiele laut Initiative die Möglichkeit, die eigenheim-
bezogenen Schuldzinsen sowie die Versicherungsprämien
und die Kosten für die Verwaltung vom steuerbaren Einkom-
men abzuziehen. Für den Unterhalt könnten maximal noch
4000 Franken jährlich abgezogen werden. Zusätzlich könn-
ten Kosten für energiesparende Massnahmen, für den Um-
weltschutz und für die Denkmalpflege weiterhin vollumfäng-
lich abgezogen werden.
Diese Volksinitiative zielt im Grundsatz wie die von mir am
16. Dezember 2005 eingereichte Motion 05.3864, «Schul-
denfreiheit im Alter», darauf ab, dass mit dem Eintritt ins
Rentenalter ein möglichst kleiner Aufwand für Schuldzinsen
das Haushaltbudget eines Rentners belastet. Die Kaufkraft
des Rentenfrankens könnte dadurch erhöht und gestärkt
werden. Bis hierhin kann ich den Gedanken des HEV noch
unterstützen.
Der Erwerb von selbstbewohntem Wohneigentum ist grund-
sätzlich begrüssenswert und verleiht einem eine gewisse
Unabhängigkeit. Die damit verbundenen Belastungen sind
insbesondere zu Beginn recht gross und verlangen einiges
an Einschränkungen, insbesondere bei Familien mit einem
einzigen Einkommen. Dazu gehören einerseits die hypothe-
karischen Belastungen, die jedoch im gegenwärtigen Zin-
sumfeld relativ tief ausfallen, sowie andererseits der von den
Steuerbehörden eingeschätzte Eigenmietwert, der als fikti-
ver Einkommensbetrag zum steuerbaren Einkommen aufge-
rechnet wird. Das gegenwärtige Zinsumfeld hat jedoch zur
Folge, dass die Summe der aufgerechneten Eigenmietwerte
mit grösster Wahrscheinlichkeit höher ausfällt als die abge-
zogenen Schuldzinsen und Unterhaltskosten. Gerade bei
den heute sehr zahlreichen neuerstellten Liegenschaften fal-
len in den ersten Jahren praktisch keine nennenswerten Un-
terhaltskosten an, die abgezogen werden können.
Die mit dem Erwerb von Eigenheimen verbundene Verschul-
dung hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein für un-
ser Land enormes Ausmass angenommen. Die hypothekari-

sche Belastung hat das Mass von über 700 Milliarden
Franken angenommen und muss meines Erachtens als ein
«Too big to fail»-Problem anderer Art betrachtet werden. Ge-
rade die historisch tiefen Zinsen haben zu vermehrten Käu-
fen von selbstbewohnten Liegenschaften und zu dieser
enormen Verschuldungssteigerung geführt. Europäisch ge-
sehen stehen wir damit an der Spitze, was meines Erach-
tens unerfreulich ist. Es gibt Regionen, in denen praktisch
keine Mietwohnungen, sondern nur noch Eigentumswoh-
nungen erstellt und verkauft werden.
Diese grosse Verschuldung birgt aber sehr grosse Gefahren
in sich. Kommt es zu einer markanten Änderung an der
Zinsfront, und davon ist auszugehen, so wird diese Verschul-
dung möglicherweise mittelfristig zu grossen Tragbarkeits-
problemen führen, zu einem Einbruch des Marktes infolge
einer Immobilienblase beziehungsweise infolge einer regio-
nal überhitzten Immobiliensituation und plötzlich auch zu
Werteinbussen mit all ihren finanziellen Auswirkungen auf
den Darlehensgeber. Die Folgen davon sind uns von frühe-
ren Wertberichtigungsphasen im Immobilienbereich bestens
bekannt.
Der Abbau von Schulden ist also ein Gebot der Weitsicht
und sollte im Prinzip bereits relativ früh nach dem Erwerb
beginnen. Obwohl viele Zweithypotheken vielfach tilgungs-
pflichtig sind, bestehen sehr oft noch hohe Ersthypotheken.
Eine weitere Reduktion wird unter anderem auch darum von
den Schuldnern nicht vorgenommen, weil damit die Schuld-
zinsen sinken und sich im Gegenzug infolge geringerer ab-
ziehbarer Kosten das steuerbare Einkommen erhöht. Wer
also Schulden tilgt, wird mit höheren Steuern gegenüber
demjenigen bestraft, der seine Zinsbelastung künstlich hoch
hält oder aufgrund seiner finanziellen Möglichkeiten hoch
halten kann. Ich betrachte ein derartiges Steuersystem als
nicht erwünscht, wie es der Bundesrat in seiner Botschaft
auf Seite 5313 auch schreibt: «Generell motiviert das beste-
hende Steuersystem nicht zur Tilgung der Hypothekarschul-
den.»
Wer jedoch frühzeitig mit der Rückzahlung von hypothekari-
schem Fremdkapital beginnt und seine Schuld und Schuld-
zinsen reduziert, ist bis zum Erreichen des Rentenalters der
Dumme im Umzug. Er wird höhere Steuern bezahlen müs-
sen. Schulden tilgen, damit man im Alter eine möglichst tiefe
oder gar keine Hypothek mehr zu finanzieren hat, ist eine
sehr langfristige Angelegenheit und sollte vom Staat geför-
dert und nicht bestraft werden. Das Argument, man könne ja
anstelle der Schuldentilgung diesen Betrag bis zum Errei-
chen des Rentenalters in ein Vorsorgesystem zahlen, also
eine Art indirekte Amortisation vornehmen, ist für mich als
Vertreter der Versicherungswirtschaft eine altbekannte Mög-
lichkeit, führt aber hinsichtlich der dringend erforderlichen
Reduktion der rund 700 Milliarden Franken Hypotheken in
die falsche Richtung. Für diejenigen, die eine Verbesserung
der Tragbarkeit und somit eine längerfristige Budgetsiche-
rung suchen oder suchen müssen, ist es eine Steuerstrafe,
was insbesondere für die meisten gilt, die eine Zweithypo-
thek zurückzuzahlen haben.
Ich lehne die Initiative aus den dargelegten Gründen ab. Sie
käme für mich nur dann infrage, wenn tatsächlich keine an-
dere Lösung gefunden werden könnte. Das Ziel, im Renten-
alter eine möglichst tiefe Belastung zu haben, muss jedoch
unbedingt angestrebt werden. Je tiefer die Belastung im
Rentenalter ist, desto höher wird die Kaufkraft des erhalte-
nen Rentnerfrankens, wie ich bereits erwähnt habe.
Die von der Kommission nun angestrebte Stossrichtung ge-
mäss der Vorlage 2 scheint mir in die richtige Richtung zu
gehen. Diese Vorlage hat aber noch gravierende Mängel. Ei-
nerseits scheint mir das Problem bezüglich der Zweitwoh-
nungen noch nicht gelöst zu sein, und andererseits wird die
fehlende Abzugsmöglichkeit für Unterhaltskosten diese Vor-
lage wahrscheinlich zum Scheitern bringen. Die Gefahr,
dass man beim Status quo bleiben wird, erachte ich als
gross. Das strategische Ziel der Schuldentilgung im Hypo-
thekarbereich und somit der dringend notwendigen Reduk-
tion der hypothekarischen Pro-Kopf-Verschuldung würde
sich somit kaum erreichen lassen.
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In meiner Motion habe ich seinerzeit diesen Systemwechsel
mit einer offenen Formulierung bezüglich der Schuldzinsen
und des Unterhaltsabzuges gefordert. Es ist mir bewusst,
dass insbesondere ein Unterhaltsabzug aus Sicht eines Mie-
ters nicht unproblematisch ist. Aus Sicht eines Wohnungs-
oder Hauseigentümers und des Gewerbes ist er jedoch drin-
gend erforderlich, weil der Hauseigentümer gegenüber dem
Mieter einen Eigenmietwert als nichterzieltes Einkommen
versteuern muss, der sehr oft höher ist, als es die Hypo-
thekarzinsen sind. Das ist eine Tatsache und lässt sich nicht
wegdiskutieren.
Ich bin deshalb überzeugt, dass die Vorlage 2 noch zu wenig
ausgegoren ist und nochmals durch die Kommission überar-
beitet werden sollte. Dabei sollte unbedingt eine Lösung in
Bezug auf den Unterhaltsabzug gefunden werden. Für mich
steht nicht der vollumfängliche Unterhaltsabzug im Vorder-
grund, der wiederum verschiedene steueroptimierende Pa-
rameter beinhaltet, sondern der Beibehalt eines vernünfti-
gen abziehbaren Betrages, sei dieser effektiv bis zu einem
Maximum oder im Rahmen eines Pauschalabzuges möglich,
wie das bereits die Steuervorlage 2003 vorgesehen hat.
Es muss nicht primär im Vordergrund stehen, dass die Steu-
erbehörde eine ausgeglichene Lösung erhält. Ein derartiger
Systemwechsel mit vielen längerfristigen volkswirtschaftli-
chen Vorteilen darf meines Erachtens durchaus auch etwas
kosten und Familien mit Wohneigentum oder Rentnerinnen
und Rentner etwas entlasten; dass das nicht zum Nulltarif
gehen wird, ist für mich klar. Nach umfangreichen Entlastun-
gen der Unternehmungen, die ich aufgrund der wirtschaftli-
chen Stabilität ebenfalls begrüsst habe, ist es jetzt aber an
der Zeit, das Problem des Eigenmietwertes und somit das
Problem der Zusatzbelastung des selbstbewohnten Wohnei-
gentums an die Hand zu nehmen und vorausschauend zu
lösen. Ich bin der Überzeugung, dass mit dem Gegenvor-
schlag der vorberatenden Kommission der richtige Weg ein-
geschlagen wurde, aber noch verschiedene Details einer
vertieften Prüfung unterzogen werden müssen. 
Ich bitte Sie deshalb, auf den indirekten Gegenvorschlag
einzutreten, meinen Rückweisungsantrag zu unterstützen
und der Kommission die Möglichkeit zu geben, an ihrer Vor-
lage verbessernde Retouchen anzubringen, um sie im Par-
lament mehrheitsfähig machen zu können. Gut Ding will
Weile haben; eine Hauruck-Übung ist nicht zielführend und
meistens auch zum Scheitern verurteilt.
Lassen Sie mich am Schluss noch eine Bemerkung in Be-
zug auf die Schuldzinsen machen. Im jetzigen Zeitpunkt ist
es aufgrund der tiefen Schuldzinsen im Prinzip ein Geschäft
für Bund und Kantone. Wenn sich die Zinsen aber wieder
nach oben entwickeln werden – ich erinnere Sie daran, dass
wir schon hypothekarische Belastungen von 5 und 6 Prozent
hatten –, dann wird dieses Problem wahrscheinlich kippen,
und die Steuereinnahmen werden wesentlich tiefer sein, weil
die Schuldzinsabzüge und, sollte es beim Status quo blei-
ben, auch die entsprechenden Unterhaltsabzüge wesentlich
grösser sein werden.

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Mit der Volksinitiative «Si-
cheres Wohnen im Alter» greift der Hauseigentümerverband
ein Thema auf, das viele Hauseigentümer im AHV-Alter in-
tensiv beschäftigt und immer wieder Anlass zu endlosen
Diskussionen gibt. Viele ältere Wohneigentümer bekunden
Mühe, ihre Liegenschaft aufgrund des stets steigenden Ei-
genmietwertes zu halten. Haben Eigentümerinnen und Ei-
gentümer von selbstgenutztem Hauseigentum die Schulden
abbezahlt, wird das Eigenheim vor allem für ältere Leute, die
wenig Vermögen besitzen, bald einmal zum Problem, um
nicht zu sagen zum Albtraum. Hier will die Initiative Remedur
schaffen, indem Rentnerinnen und Rentner von einem ein-
maligen Wahlrecht Gebrauch machen können, sich für oder
gegen die Berücksichtigung des Eigenmietwertes ihres
selbstgenutzten Wohneigentums zu entscheiden.
Eigentlich wäre das eine clevere Idee und irgendwie beste-
chend, wenn das Wahlrecht für Eigenheimbesitzer, die ins
AHV-Alter kommen, nicht zu einer Ungleichbehandlung mit
der jüngeren Generation führen würde. Das hat uns eben

auch zu beschäftigen; wir dürfen nicht weitere Ungleichbe-
handlungen der jüngeren Generation in Kauf nehmen. Bei
allem Verständnis für das Anliegen der Initiative ist die Idee
des Wahlrechts beim Eigenmietwert letztlich sachlich nicht
zu rechtfertigen. Deshalb kann auch ich die Initiative nicht
unterstützen. Der Gegenvorschlag des Bundesrates nimmt
das Anliegen insofern auf, als er auf den Eigenmietwert ge-
nerell verzichten will. Gleichzeitig schafft er allerdings neue
Ungleichheiten, die nun aber mit dem indirekten Gegenvor-
schlag der Kommission ausgeräumt werden sollen. 
Die Minderheit beantragt Nichteintreten auf den indirekten
Gegenvorschlag, allerdings nicht aus sich deckenden Grün-
den. Tatsache ist, dass das heutige System der Besteue-
rung des Wohneigentums das Schuldenmachen durch hohe
Steuerabzüge belohnt, mehr noch, der Staat profitiert von
steigenden Immobilienpreisen, weil dadurch der Eigenmiet-
wert laufend erhöht werden kann, unbesehen des tatsächli-
chen Werts der Liegenschaft. Die Bestimmung des Eigen-
mietwertes beruht ohnehin nur auf Schätzungen, kann doch
der Marktwert einer fiktiven Miete ökonomisch schlicht nicht
berechnet werden. Nicht von ungefähr variiert dessen Be-
rechnungsmethode denn auch von Kanton zu Kanton.
Der indirekte Gegenvorschlag schafft den Eigenmietwert ab
und will auch keine Abzüge mehr für den Unterhalt zulassen.
Nur so kann die Vorlage auch nicht mit dem Argument des
Ungleichgewichtes gegenüber den Mieterinnen und Mietern
bekämpft werden. Das bitte ich doch diejenigen zu berück-
sichtigen, die sich sowohl für die Abschaffung des Eigen-
mietwertes als auch für die Beibehaltung des Unterhaltsab-
zuges einsetzen. In meinen Augen kann man auch hier nicht
den Fünfer und das Weggli haben. Die Besteuerung des Ei-
genmietwertes ist ungesund, um nicht zu sagen ein unge-
rechtes System, das kompliziert und bürokratisch ist, wes-
halb seine Abschaffung eigentlich schon längst überfällig ist.
Ich bitte Sie, die Vorlage 2 nicht an die Kommission zurück-
zuweisen. Sie hat gewisse Mängel, das kann ich eingeste-
hen, aber Sie haben vom Präsidenten der Kommission ge-
hört, dass wir zeitliche Dimensionen haben, die es zu be-
achten gilt, wenn wir eine Fristverlängerung ins Auge fassen.
Zudem ist es nicht richtig, zusätzliche Unterhaltsabzüge und
Abzüge für Energiesparmassnahmen vorzusehen. Wir ha-
ben in Bezug auf Energiesparmassnahmen bereits Subven-
tionen, sowohl vom Bund als auch von den Kantonen und
Gemeinden. Zusätzliche Abzüge sind nicht nötig. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Volksinitiative abzulehnen
und auf den Gegenvorschlag der Kommission einzutreten,
im Wissen darum, dass der Gegenvorschlag noch verbes-
sert werden kann, wir das aber dem Nationalrat überlassen
können.

Stähelin Philipp (CEg, TG): Wir sprechen hier ja im Rahmen
einer globalen Diskussion auch bereits über die Rückwei-
sungsanträge. Ich gestatte mir in diesem Rahmen, insbe-
sondere zu den Anträgen von Kollege Brändli, der ja sonst
immer so vernünftige Anträge stellt, etwas kritisch Stellung
zu nehmen.
Ein erster Punkt: Kollege Brändli verlangt die Rückweisung
an die Kommission mit dem Auftrag, bis zur Sommersession
neue Vorschläge zu erarbeiten. Wenn Sie sich das an-
schauen, sehen Sie, dass es nicht so einfache Themen sind,
die da zu behandeln sind. Sind wir uns im Klaren darüber,
dass es kaum möglich sein wird, bis zur Sommersession
Vorschläge auszuarbeiten, die dann bereits auch ein Ver-
nehmlassungsverfahren bei den Kantonen durchlaufen ha-
ben? Wenn wir über die Zweitwohnungsbesteuerung spre-
chen, können wir das nicht ohne die Kantone tun, das wird
nicht möglich sein. Mit anderen Worten: Wenn zurückgewie-
sen wird, dürfte das schlussendlich auch bereits den Unter-
gang dieser ganzen Übung bedeuten, dessen müssen wir
uns bewusst sein. Wir sind im Wahljahr/Flugjahr, wir haben
gehört, dass wir an Fristen gebunden sind. Das wird schlicht
zum Absturz der ganzen Übung führen. 
Aber auch in der Sache setze ich ein paar Fragezeichen. Es
ist ja schön, dass der neue Entwurf gemäss dem ersten
Punkt des Rückweisungsantrages die Wohneigentümer ge-
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genüber heute entlasten soll. Ich bin auch Wohneigentümer,
ich freue mich darüber, ich erwarte das und finde das her-
vorragend. Ich muss Ihnen aber umgekehrt sagen: Für mich
ist schon ein ganz grosses Ziel erreicht, wenn es uns gelingt,
hier schlicht und einfach einen Systemwechsel herbeizufüh-
ren, wenn wir von dieser Geschichte des letztlich fiktiven
Einkommens aus dem Wohneigentum wegkommen. Diese
ganze Wohneigentumsbesteuerung, das habe ich in meinen
Jahren als Finanzdirektor erfahren, ist der Teil des Steuer-
rechts – alle Steuern sind ungerecht, einverstanden –, der
von den Steuerpflichtigen schlicht und einfach nie verstan-
den worden ist.
Wir diskutieren schon seit Jahrzehnten über dieses Problem.
Meine Erfahrung ist schlicht und einfach die, dass es noch
und noch um diesen Bereich ging, wenn wir bei der Steuer-
verwaltung Probleme hatten. Die ganze Eigenmietwertbe-
steuerung ist administrativ schwierig, sie ist nicht leicht
nachzuvollziehen, und sie ist aufwendig. Es beginnt schon
mit den Schätzungen: Ich spreche nicht nur von der Schät-
zung der Wohnung, die schlussendlich in die Vermögensbe-
steuerung hineinfliesst; die Eigenmietwertbesteuerung geht
mit so unbestimmten Dingen wie den ortsüblichen Mietzin-
sen, die einzubeziehen sind, sogar noch darüber hinaus.
Das ist eine Sache, bei der Sie immer und immer streiten.
Wir sollten aber Systeme, bei denen der Staat immer und
immer wieder in Konflikt mit seinen Bürgern kommt, vermei-
den. Solche Systeme sind nicht gut!
Wenn wir hier den Eigenmietwert abschaffen, ist die admini-
strative Entlastung nicht nur bei der Verwaltung, die wir
Steuerzahler im Übrigen auch bezahlen müssen, zu spüren,
sondern auch bei den Wohneigentümern. Es ist nicht so ein-
fach, da drauszukommen und den Überblick zu wahren. Wer
weiss schon, ob er anständig eingestuft worden ist oder
nicht? Es kommt bei den Schätzungen ja so sehr aufs
Bauchgefühl an – Entschuldigung, wenn ich es so aus-
drücke –, dass auch die Wohneigentümer nur froh sein kön-
nen, wenn wir einen Systemwechsel vornehmen. Das ist
schon eine Entlastung. In diesem Sinne ist es ein valabler
Gegenvorschlag.
Ein zweiter Punkt: Die Besteuerung der Zweitwohnungen im
bisherigen Umfang muss sichergestellt werden. Kollege
Brändli hat da lediglich von den Kantonen und Gemeinden
gesprochen. Ich verstehe seine Optik voll und ganz, er
kommt aus einem Tourismuskanton mit vielen Zweitwohnun-
gen. Es geht aber natürlich auch um anderes: Die Besteue-
rung im bisherigen Umfang würde auch die direkte Bundes-
steuer betreffen; auch dort werden Zweitwohnungen heute
besteuert. Bedeutet das, dass man auch noch irgendeine
Bundessteuer einführen muss, die allein die Zweitwohnun-
gen erfasst? Ich kann mir das schlicht nicht vorstellen.
Was heisst das für die Kantone – es geht ja primär um die
Kantone, die gar keine solchen Überlegungen anstellen?
Das gibt es auch. Es gibt Kantone, in denen das Zweitwoh-
nungseigentum sehr, sehr dünn gesät ist und die wahr-
scheinlich keine grossen Übungen wollen. Werden diese
Kantone dann verpflichtet? Welche Rechtsetzungsstufe soll
es sein? Wenn ich das hier so lese, habe ich beinahe den
Eindruck, das soll allein auf der Gesetzesstufe erfolgen.
Müssen wir das Steuerharmonisierungsgesetz anpassen?
Weil das Steuerharmonisierungsgesetz keine solche Steuer
beinhaltet, müsste das ja irgendwie so geschehen, dass in
Artikel 2 der Katalog der den Kantonen vorgeschriebenen di-
rekten Steuern noch erweitert würde. Ja, wollen wir das?
Dann müssten das alle Kantone machen, und dann müssten
wir Regeln dazu aufstellen. Wollen wir das? Das Problem
betrifft ja bei Weitem nicht alle Kantone. Es sind die Touris-
muskantone, und da, das sage ich noch einmal, habe ich
volles Verständnis dafür, ich bezahle ja meine Steuern im
Kanton Graubünden auch. Aber mir scheint, der Weg, auf
Stufe Bund etwas zu tun, der geht in eine falsche Richtung.
Wenn die betreffenden Kantone eine Steuer im Sinne einer
Objektsteuer einführen wollen, dann können sie das tun.
Dazu braucht es keine Änderung auf Stufe Bund, sondern
nur im kantonalen Steuergesetz. Das können die Kantone
tun.

Es kommt die Frage dazu: Braucht es eine Grundlage auf
Verfassungsstufe? Wenn Sie – ich nehme das jetzt wört-
lich – die Besteuerung der Zweitwohnungen im bisherigen
Umfang sicherstellen wollen, wenn Sie das gesamthaft ma-
chen wollen, inklusive Bund, dann braucht es wahrscheinlich
eine Verfassungsgrundlage, da es eine neue Objektsteuer
ist. Für die Kantone braucht es sie grundsätzlich nicht, es sei
denn, Sie wollen die bisherige Praxis des Bundesgerichtes
korrigieren und nach oben öffnen. Wenn Sie das wollen,
dann braucht es eine Verfassungsbestimmung. Für eine
neue Verfassungsbestimmung braucht es aber auch eine
gewisse Zeit. Die Kommission schlägt ja so etwas vor und
hat eine entsprechende Initiative in die Wege geleitet, aber
das braucht dann Zeit. 
Es kommt ein Zweites dazu: Wenn Sie das mit dieser Vor-
lage verbinden, haben wir es hier auch mit einer Anpassung
der Bundesverfassung zu tun und begeben uns dann in den
Bereich eines direkten Gegenvorschlages zur Volksinitiative.
Wir sprechen ja immer noch von einem Gegenvorschlag zur
Initiative, wenn auch von einem indirekten. Wir haben also
auch noch dieses Problem.
Mir scheint dieser Rückweisungsantrag insgesamt in eine
falsche Richtung zu gehen. Ich selbst sehe dabei nicht ganz
so klar, wie es sich mit dem Begriff der Besteuerung der
Zweitwohnungen «im bisherigen Umfang» verhält. Ich gehe
davon aus, dass der Antragsteller hier wahrscheinlich vom
jeweiligen kantonalen Gesamtvolumen ausgeht. Diese Ein-
nahmen werden in der Gemeinde St. Moritz ja mit Sicherheit
völlig andere sein als – was soll ich sagen – in Frauenfeld,
wo sie gleich null sind. Insgesamt sehe ich nicht, dass wir in
der formulierten Richtung tatsächlich zum Ziel kommen. 
Ganz kurz noch zum Rückweisungsantrag Kuprecht, der mit
der Forderung nach einem vernünftigen Unterhaltsabzug
verknüpft ist: Ich habe gesehen, dass Herr Kuprecht auch ei-
nen entsprechenden Antrag für die Detailberatung gestellt
hat; ich glaube, das ist der richtige Weg. 
Ich sage noch einmal: Eine Rückweisung bedeutet in mei-
nen Augen das Ende der ganzen Übung.
Ich bitte Sie deshalb, einzutreten und die Rückweisungsan-
träge abzulehnen.

Germann Hannes (V, SH): Zuerst möchte ich offenlegen,
dass ich dem Initiativkomitee angehöre; das ist vielleicht in
dieser Angelegenheit wichtig. Gleichzeitig lege ich aber
auch offen, dass ich dem Aufsichtsgremium einer Bank an-
gehöre, die von Hypotheken, von möglichst hohen Hypothe-
ken lebt. Sie sehen also, in welchem Dilemma man sich als
Politiker sehr schnell befindet.
Ich kann Ihnen sagen, worum es mir persönlich geht: Es
geht um die Eliminierung des grössten Fehlanreizes, den
das heutige System bietet, nämlich des Anreizes zum Schul-
denmachen; Kollege Kuprecht hat das ausgeführt. Die Hy-
pothekarverschuldung der Schweizer Haus-, Liegenschafts-
oder Wohneigentumsbesitzer beträgt heute rund 700 Milliar-
den Franken. Das ist eine immense Summe; denken Sie an
all die Rettungsfallschirme, über die wir diskutieren. Das Sy-
stem, das wir haben, hat eben den Fehlanreiz, dass es das
Schuldenmachen nicht nur erlaubt, sondern geradezu be-
günstigt. Insofern ist für mich – das sage ich jetzt auch als
Mitglied des Initiativkomitees – jeder Schritt, der ein besse-
res System bringt, ein Schritt in die richtige Richtung.
Gleichwohl muss man sagen: Der Eigenmietwert ist zwar
stets umstritten, aber in vielen Fällen ist er heute trotzdem
Teil eines brauchbare Systems geworden, sofern – eben
«sofern» – er massvoll erhoben wird. Das heutige System
kommt, wie gesagt, jenen entgegen, die es – notabene mit
dem vollen Segen des Gesetzgebers – dazu nützen, die
Steuern zu optimieren. Dagegen kann also niemand etwas
einwenden; wir können höchstens sagen: Das ist nicht ge-
wollt, und daran ändern wir etwas. Ich habe viele ermun-
ternde Voten gehört, die in diese Richtung gehen.
Es gibt einfach Leute, die lieber Hypothekarzinsen als Steu-
ern zahlen. Ich weiss auch nicht, warum das so ist. Ich per-
sönlich werde die Schulden eigentlich lieber los und amorti-
siere. Aber diese Situation gibt es, das wissen wir, das
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haben schon die Untersuchungen bei den letzten Vorlagen
deutlich zutage gefördert, und das hat schon Ihr Vorvorgän-
ger, alt Bundesrat Kaspar Villiger, immer betont; ich habe
seine Worte noch gut im Ohr.
Aus diesen Gründen finden Sie mich auch nicht bei der Min-
derheit Zanetti. Ich könnte jetzt sagen: Weg damit, wir versu-
chen es mit der Initiative! Sie ist zwar nicht perfekt, das gebe
ich zu; sie hat ein Wahlsystem, von welchem jene profitie-
ren, die kein Erwerbseinkommen mehr haben. So einfach ist
es. Man spricht jetzt hauptsächlich von den meist oder oft
wohlhabenden Rentnern. Es sind aber erstens nicht alle
Rentner wohlhabend, und zweitens geht es eigentlich dar-
um, für jene eine Entlastung zu schaffen, bei denen das Er-
werbseinkommen wegfällt, für jene Situationen vorzusehen,
in denen jemand von einer AHV leben muss, die nach wie
vor funktioniert, von einer zweiten Säule, die je nachdem gut
oder auch weniger gut ausgestattet ist, während es bei der
dritten Säule so ist – das behaupte ich jetzt einmal –, dass
die wenigsten, die im Alter dann auch in Schwierigkeiten
kommen, davon profitieren. 
Was ist nun aber vom indirekten Gegenvorschlag zu halten?
So, wie er uns jetzt vorliegt und wie ihn die Kommission zu-
sammen mit dem Bundesrat erarbeitet hat, in der jetzigen
Form ist dieser indirekte Gegenvorschlag für mich absolut
inakzeptabel, muss ich sagen. Er beinhaltet eine Ver-
schlechterung gegenüber der heutigen Situation. Sehen Sie,
gemäss Initiative wäre der Unterhaltsabzug bis zu einem be-
scheidenen Mass von 4000 Franken pro Jahr noch zugelas-
sen. Es gehört doch dazu, dass man den Unterhalt machen
muss, wenn man seinen Wohnstandard halten will, das
leuchtet eigentlich jedem ein. Jeder Vermieter, der seine
Mieter zufriedenstellen will, versucht denn auch, seine Lie-
genschaft einigermassen in Schuss zu halten, und selbst-
verständlich kann er diese Kosten dann als Gewinnungsko-
sten abziehen. Sie dürfen nicht vergessen: Wenn jemand ins
AHV-Alter kommt, hat er vielleicht schon zwanzig oder noch
mehr Jahre den Eigenmietwert bezahlt und insofern auch et-
was zum Wohl des Fiskus und der Allgemeinheit beigetra-
gen.
Im System gemäss Gegenvorschlag fehlt der allgemeine
Schuldzinsabzug, respektive es fallen diese 50 000 Franken
weg, und das ist ja wahrlich nicht nichts. Nun hat es aber in
Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a einen entscheidenden Pas-
sus. Man geht nämlich dort vom bisherigen System weg, in
dem ein allgemeiner Schuldzinsabzug möglich war – steuer-
bare Erträge plus 50 000 Franken –; die 50 000 Franken
fallen nun weg, und jetzt wird der allgemeine Schuldzinsab-
zug auf nur noch 80 Prozent der steuerbaren Vermögenser-
träge reduziert. Da bin ich jetzt beim Kommissionssprecher,
bei Kollege Schweiger. Er hat betont, die Vorlage habe nur
und wirklich nur Leute als Gegenstand, die selbstgenutztes
Wohneigentum haben. Aber wenn Sie den allgemeinen
Schuldzinsabzug von 100 Prozent auf 80 Prozent senken,
dann treffen Sie meiner Einschätzung nach auch all diejeni-
gen Leute, die Liegenschaften vermieten; das betrifft ja dann
nicht selbstgenutztesWohneigentum. Wenn also jemand ei-
nen Block hat und diesen vermietet, bekommt er soundso
viel Zinsen; er hat Ende Jahr einen Ertrag in der Immobilien-
rechnung. Den vollen Ertrag muss er auf der einen Seite
selbstverständlich versteuern. Aber wenn er Schulden dar-
auf hat, kann er auf der anderen Seite nur noch 80 Prozent
abziehen, währenddem alle professionellen Liegenschafts-
gesellschaften selbstverständlich 100 Prozent abziehen
können. Diese geschaffene Differenz, diese Benachteiligung
von in privatem Vermögen gehaltenen Liegenschaften und
solchen, die sich im Geschäftsvermögen befinden, ist abso-
lut inakzeptabel. 
Weil ich am indirekten Gegenvorschlag auch konstruktiv mit-
arbeiten möchte, habe ich zu diesem Punkt für den Fall,
dass wir auf die Vorlage eintreten, einen entsprechenden
Antrag gestellt. Dann muss man das dort im Detail diskutie-
ren. 
Also noch einmal, kurz und gut: Es geht um die Eliminierung
der grössten systembedingten Ungerechtigkeiten im heuti-
gen System der Eigenmietwertbesteuerung. Es geht um

eine Entlastung derjenigen Leute, die ihr Wohneigentum
mühsam und unter grossen Entbehrungen auch mit Verzicht
auf viele andere Annehmlichkeiten zusammengespart ha-
ben. Darum sollte man jetzt eben nicht Nichteintreten be-
schliessen. Sie entscheiden natürlich selber darüber, aber
für mich wäre es eine Option, es noch einmal mit dem Weg
der Rückweisung zu versuchen, den Kollege Kuprecht vor-
zeichnet. Ich werde so oder so meine Anträge einbringen;
bei dieser Übung enthalte ich mich also der Stimme. 
Was ich aber möchte, ist, dass reiner Wein eingeschenkt
wird, wenn wir über die Initiative abstimmen. Wir müssen
doch wissen, ob es einen indirekten Gegenvorschlag gibt
und wie dieser aussieht. Dann hat man vielleicht bessere
Gründe, zur Initiative Nein zu sagen. Ich habe einen Antrag
eingereicht, man solle ihr zustimmen, und zwar habe ich
das, wie gesagt, für den Fall getan, dass der Gegenvor-
schlag mindestens aus meiner persönlichen Sicht nicht ak-
zeptabel ist. Ich hoffe natürlich, dass am Schluss möglichst
wenige diese Sicht haben müssen, weil wir eine gute Lö-
sung vorlegen. Ich hoffe auch, etwas zu einer einvernehmli-
chen Lösung beitragen zu können.

David Eugen (CEg, SG): Ich schliesse mich all jenen an, die
sagen, das heutige System beinhalte einen grossen Anreiz
zum Schuldenbilden und die vorliegenden Vorlagen bildeten
einen Anreiz zum Schuldenabbau. Ich glaube, dass das
stimmt, und das ist der Vorzug der Vorlagen. Wenn ich diese
aber anschaue, dann haben sie eben auch ihre Schattensei-
ten. Es geht ja bei den Steuern immer darum, wer die Steu-
erlast trägt und wie die Steuerlast verteilt wird, und eigent-
lich steht in unserer Verfassung, dass die Steuerlast nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit verteilt werden soll.
Der Entwurf zum Gegenvorschlag und auch die Initiative
nehmen nun eine Verschiebung der Steuerlast vor. Wie wird
verschoben? Es wird in dem Sinne verschoben, dass Perso-
nen mit Vermögen entlastet werden, sie müssen nämlich
letzten Endes einen bestimmten Kapitalertrag nicht mehr
versteuern. Stärker belastet werden Personen, die Schulden
haben, die schlechtergestellt sind, weil sie nicht so viel Ver-
mögen haben. Ausserdem findet eine Steuerlastverschie-
bung von den älteren Personen auf die jüngeren Personen
statt. Wenn ich mir diese Nachteile anschaue und den Vor-
teil, der vorhin erwähnt wurde, nämlich den Anreiz zum
Schuldenabbau, dann sind, das muss ich sagen, für mich
die Nachteile gewichtiger. Daher finde ich, dass kein Hand-
lungsbedarf besteht, in diese Richtung zu gehen. Ich möchte
alle die Voten, in denen ausgeführt wurde, es gebe Vereinfa-
chungen in der Administration usw., durchaus unterstützen,
aber sie wiegen meiner Meinung nach die Nachteile der Ver-
schiebung der Steuerlast nicht auf.
Nun wurde mit Recht ausgeführt, dass hier das Wohneigen-
tum gefördert werden soll. Ich bin auch ein Anhänger der
These, dass wir das Wohneigentum fördern sollten. Darum
bin ich der Meinung, dass die Schritte, die wir seit der
Volksabstimmung gemacht haben – die haben wir ja verlo-
ren, und zwar mit der praktisch gleichen Vorlage, wie sie
jetzt in Form des Gegenvorschlages wieder kommt; wir soll-
ten auch daran denken, dass wir diese Abstimmung verloren
haben –, wichtige Schritte waren.
Auf kantonaler Ebene ist der Prozentsatz der Marktmiete,
der besteuert wird, durchwegs auf 70 Prozent festgelegt
worden. Ich kann das einfach für unseren Kanton sagen: Wir
hatten vorher 100 Prozent, und nachher wurden noch
70 Prozent besteuert. Es gab aber schon vorher viele Kan-
tone, die 60, 50, 40 Prozent besteuerten. Aber es hat in der
ganzen Schweiz eine Reduktion der Eigenmietwertbesteue-
rung auf diese 70 Prozent stattgefunden. Die Vorschrift ist ja,
dass mindestens 60 Prozent besteuert werden müssen,
höchstens aber 70 Prozent. Wenn ich gelegentlich die Ei-
genmietwerte von Kollegen sehe, die ihre Liegenschaften im
Kanton Wallis, Kanton Baselland, Kanton Tessin haben,
dann stelle ich fest, dass diese Eigenmietwerte immer noch
sehr tief sind, viel tiefer als beispielsweise in unserem Kan-
ton. Es besteht also immer noch ein grosser kantonaler
Spielraum, was eigentlich ungerecht ist. Aber man kann
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heute einfach nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, dass
wie in der früheren Situation Eigentumsförderung, die über
die Eigenmietwerteinschätzung passiert, nicht stattfinde. Die
Eigenmietwerte werden heute so festgesetzt, dass das Ei-
gentum und die Erträge aus dem Eigentum grundsätzlich
geringer belastet werden als die Erträge aus anderen Ver-
mögensbestandteilen. Das schreibt auch der Bundesrat in
seiner Botschaft, und ich bin eigentlich auch der Meinung,
dass es so ist. Also glaube ich, dass beim Eigenmietwert in
Bezug auf die Eigentumsförderung eigentlich kein Hand-
lungsbedarf besteht.
Ich erinnere noch daran, dass wir bei den Unterhaltskosten
die Dumont-Praxis verbessert haben; das war ein ganz
wichtiger Schritt, den wir hier vor etwa zwei oder drei Jahren
gemacht haben. Das würde ja jetzt alles wieder umgestürzt.
Diese Schritte, die man im bestehenden System in Richtung
stärkerer Wohneigentumsförderung gemacht hat, würden
alle wieder rückgängig gemacht.
Wenn ich die Vorlage insgesamt vom Steuerertrag her be-
werte, bin ich überzeugt, dass zahllose Hauseigentümer we-
sentlich mehr Steuern zahlen würden als heute. Es gibt eine
Gruppe, die am meisten profitiert, nämlich jene, die keinerlei
Schulden und keinen Unterhaltsbedarf hat. Aber das ist er-
stens eine relativ kleine Gruppe, und zweitens finde ich
nicht, dass dort ein riesiger Förderbedarf besteht. Es wird
aber viele Hauseigentümer geben, die Schulden haben und
Schuldzinsen zahlen müssen, die Unterhaltsbedarf bei ihren
Liegenschaften haben und die infolge des Gegenvorschla-
ges massiv – massiv! – mehr Steuern zahlen. Darum bin ich
nicht überrascht, dass der Hauseigentümerverband festge-
stellt hat, dass der vorliegende Gegenvorschlag sich eigent-
lich gegen die Hauseigentümer richte, da sie steuerlich mehr
belastet würden.
Dann stelle ich fest, dass die Mieter aus den bekannten
Gründen gegen diese Lösung sind. Insbesondere die Initia-
tive würde wirklich Ungleichheiten schaffen. Rentnermieter
und Eigentümermieter werden ganz ungleich behandelt.
Dann ist die Bauwirtschaft dagegen, auch aus klaren Grün-
den, da mit der Abschaffung des Unterhaltsabzuges natür-
lich der Anreiz, den es heute gibt, eine Liegenschaft zu un-
terhalten, wegfallen würde.
Auch das Bankgewerbe ist natürlich dagegen; das möchte
ich nicht weiter ausführen, das ist klar. Hannes Germann hat
es als Bankpräsident gesagt: Man leidet, wenn die Hypothe-
ken zurückgehen. Die sind mir am wenigsten nahe. Es wäre,
meine ich, gut, wenn man das Schuldenniveau etwas sen-
ken könnte. Aber allein das Schuldenniveau zu senken ge-
nügt als Ziel nicht, um alle die Nachteile, die es beim Gegen-
vorschlag für Hauseigentümer und auch für den Unterhalt
der Liegenschaften gibt, in Kauf zu nehmen.
Ich glaube, dass wir beim jetzigen System bleiben sollten.
Wir haben es seit der Volksabstimmung in verschiedenen
Punkten verbessert, und ich werde daher dem Antrag
Brändli zustimmen.

Jenny This (V, GL): Als Bauunternehmer und Arbeitgeber
werde ich die Volksinitiative ablehnen und den Rückwei-
sungsantrag Kuprecht unterstützen, und zwar vor allem we-
gen der fehlenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten für
nichtwertvermehrende Unterhaltsarbeiten. Kollege David hat
darauf hingewiesen, dass die Unternehmer nicht erfreut
sind. Die steuerliche Abzugsfähigkeit der effektiven Unter-
haltskosten ist gesamtwirtschaftlich von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung.
Es ist mittlerweile unbestritten, dass bei einem hohen Pro-
zentsatz der Einfamilien-Wohnhäuser ein grosser Unter-
halts- und Erneuerungsbedarf besteht. Deshalb, so scheint
es mir, sollten die Unterhaltskosten steuerlich zwingend ab-
gezogen werden können, solange sie nicht wertvermehrend
sind. Dass demgegenüber die Schuldzinsen nicht mehr ab-
gezogen werden können, ist absolut normal. Das verhilft
auch dazu, dass die Hypotheken frühzeitig und so schnell
als möglich abbezahlt werden. Das ist in unserem Sinne.
Aber Hunderte von KMU leben von Unterhaltsarbeiten. Für
all diese Unternehmungen ist die Frage der Abschaffung der

Abzugsmöglichkeit für die Unterhaltsarbeiten von existenzi-
eller Bedeutung. Kollege Schweiger hat darauf hingewiesen,
dass von diesen Hausbesitzern niemand die Unterhaltsar-
beiten nicht durchführen lassen würde. Das stimmt eben
nicht; ich wäre froh, wenn dem so wäre. In Zug ist es so, das
ist schon klar, aber auf dem Land sieht es ganz anders aus.
In der letzten Woche haben wir uns intensiv über die aktuelle
Klima- und Umweltpolitik unterhalten. Gerade die energeti-
schen Gebäudesanierungen können nachher auch nicht
mehr abgezogen werden. Nun wird gesagt, dass sie ohnehin
subventioniert werden. Ja, es werden hier Anreize geschaf-
fen: Von den benötigten 50 000 Franken erhalten Sie viel-
leicht 10 000 Franken, den Rest von 40 000 Franken können
Sie aber nicht von den Bäumen schütteln; Sie müssen ihn ir-
gendwo herholen. Wenn Sie das nicht abziehen können,
dann ist die Hemmschwelle hoch. Wir haben in diesem Be-
reich sogar die Mittel von 200 auf 300 Millionen Franken auf-
gestockt. Das wäre reine Makulatur, wenn wir heute das Ge-
genteil beschlössen.
Ich werde deshalb Kollege Kuprecht folgen. Wenn sein An-
trag nicht erfolgreich ist, ist mir das alte, bestehende System
viel lieber und näher als das System, das man jetzt be-
schliessen will.

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Noch kurz: Ich
möchte Sie auf einige ganz einfache Überlegungen hinwei-
sen. Ich habe gesagt, dass diese ganze Übung, dieser Ge-
genentwurf kostenmässig und fiskalisch betrachtet neutral
verläuft. Das heisst, auf den einfachsten Nenner gebracht:
Es würden ungefähr gleich viele Leute davon profitieren, wie
davon negativ betroffen wären. Das ist eine ganz logische
Überlegung. Die Frage stellt sich, bei welchen Leuten der Ef-
fekt eintritt. 
Ich habe ganz offen gesagt, bei den Vermögenden spiele es
keine Rolle, weil diese aufgrund von Optimierungen schon
heute in der Lage sind, das steuerliche Optimum zu errei-
chen. Das wird auch in Zukunft so sein. Die Vermögenden
werden etwas eingeschränkt, weil der Schuldzinsabzug nur
noch auf 80 Prozent des Vermögensertrags und nicht mehr
auf dem ganzen Vermögensertrag plus 50 000 Franken
möglich ist.
Der Effekt entsteht bei den Neuerwerbern. Ich mache Ihnen
ein ganz einfaches Beispiel: Wenn heute ein junges Paar ein
Haus oder eine Wohnung für 600 000 Franken kauft, kann
man davon ausgehen, dass der Eigenmietwert 24 000 Fran-
ken, also 2000 Franken pro Monat, ausmacht. Wenn es mit
400 000 Franken verschuldet ist – ich nehme einen Zinssatz
von 3 Prozent an –, dann macht das 12 000 Franken Schuld-
zinsen. Heute sieht die Rechnung also so aus: 24 000 minus
12 000 gibt 12 000 Franken; dazu kommt noch der Unter-
haltsabzug von, nehmen wir an, 6000 Franken. Die zu be-
steuernde Summe beträgt also 6000 Franken. In Zukunft hat
das Paar diese 24 000 Franken nicht mehr zu versteuern, es
kann aber im ersten Jahr 12 000 Franken abziehen. Es kann
zwar keine Unterhaltsabzüge mehr machen, aber es verbes-
sert sich beim steuerbaren Einkommen gegenüber dem frü-
heren Zustand total um etwa 18 000 Franken. Das ist der
Fakt.
Es wird gesagt, der Unterhalt müsse unbedingt abzugsfähig
sein, sonst entstehe eine gegenüber heute schlechtere Si-
tuation. Wieder ein ganz einfaches Beispiel: Nehmen Sie ein
älteres Ehepaar, das eine vergleichbare Wohnung hat, also
einen Mietwert von 24 000 Franken. Heute kann man immer
etwa 25 Prozent des Mietwerts, also hier 6000 Franken, für
den Unterhalt abziehen. Heutige Situation: 24 000 Franken
Mietwert minus 6000 Franken Unterhalt gibt 18 000 Franken.
Der steuerbare Betrag beträgt also 18 000 Franken. In Zu-
kunft fallen diese 24 000 Franken weg, aber auch der Unter-
haltsabzug, also null. Mit anderen Worten, sie profitieren mit
18 000 Franken. Das sind reine Plausibilitätsüberlegungen.
Herr Jenny hat mir einen Steilpass geliefert. Er hat gesagt,
es sei doch nicht das Gleiche, heute bekomme man für en-
ergetische Investitionen, die 50 000 Franken kosten, eine
Lächerlichkeit von 10 000 Franken. Okay. Wenn Sie 50 000
Franken bei der Steuer abziehen können und Sie eine Ge-
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samtsteuerbelastung von 20 Prozent haben – das ist schon
relativ hoch –, kommt es auf genau das Gleiche heraus. Das
sind einfache Rechenüberlegungen; das ist Punkt 1.
Nun zu Punkt 2: Wir haben die Situation, dass wir in einer
zeitlich problematischen Situation sind. Wollen wir einen Ge-
genentwurf zur Initiative machen, müssen wir das bis späte-
stens im Juni dieses Jahres machen. Nun sagt Herr Brändli,
er müsse schon jetzt Klarheit haben. Wenn wir diesen Ge-
genentwurf jetzt verabschieden und eine Fristerstreckung
gewährt wird, dann haben wir ein Jahr Zeit, um uns dieser
Frage anzunehmen. Dann sagt er, so wisse er ja noch im-
mer nicht, ob diese Verfassungsbestimmung angenommen
werde. Einverstanden. Dann können wir in diesem Gegen-
entwurf bei den Schlussbestimmungen beschliessen: Die-
ses Gesetz tritt dann in Kraft, wenn die entsprechende Ver-
fassungsbestimmung angenommen ist – hundertprozentige
Sicherheit!
Etwas zu Herrn Stähelin: Es sei gar nicht nötig, die Kantone
hätten die Kompetenz, um die Zweitwohnungen anders zu
besteuern. Wir haben das umfassend abgeklärt. Es ist ein
Problem auch der Rechtsgleichheit. Wenn man eine Objekt-
steuer macht, zum Beispiel mit der Zielsetzung, die Infra-
strukturkosten einer Ortschaft zu tragen, dann ist jede
Liegenschaft bezogen auf die Infrastrukturaufwendungen
gleich. Dann wäre es ungleich, wenn man zum Beispiel die-
jenigen, die dauernd dort wohnen, mit Steuern belastet und
die anderen nicht. Die Rechtsgleichheit verlangt, dass man
sagt: wenn schon Objektsteuer, dann alle gleich behandeln.
Darum braucht es eine Verfassungsgrundlage, damit das
Ganze auch hält. Wir könnten sagen, okay, die Kantone sol-
len es probieren, wir machen keine Verfassungsgrundlage.
Aber das grosse Jammern würde dann entstehen, wenn das
Bundesgericht beim ersten Fall sagt: Das gilt nicht!
Herr Brändli kann also versichert sein: Wenn die ganze Ma-
schinerie so läuft, wie ich sie dargestellt habe – jetzt Gegen-
entwurf, dann ein Jahr Zeit –, kann die ganze Angelegenheit
sauber gelöst werden.
Dies meine doch nicht so kurzen Ausführungen.

Brändli Christoffel (V, GR):  Ich wollte ja diese Dinge –
Volksinitiative, Eigenmietwert, Zweitwohnungsbesteuerung –
trennen, weil ich eine Garantie haben wollte, dass es zu ei-
ner Lösung kommt, die gleichzeitig erfolgt. Ich nehme nun
den Kommissionssprecher beim Wort: Er hat gesagt, es
solle gekoppelt werden, diese Lösung trete nur in Kraft,
wenn auch die Alternativlösung da sei. Unter dieser Voraus-
setzung kann ich sowohl meinen Nichteintretensantrag als
auch den Rückweisungsantrag zurückziehen.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Was wir heute dis-
kutieren, ist ja nicht so neu, wir haben schon seit Jahren ent-
sprechende Grundlagen. Der Bundesrat hat in seiner Bot-
schaft deutlich gemacht, warum er dieses Volksbegehren als
nicht ganz zielführend anschaut: Wir sind der Auffassung,
dass die Einführung eines auf Rentnerhaushalte beschränk-
ten Wahlrechts zu einer Ungleichbehandlung der Generatio-
nen führt, die unseres Erachtens nicht zu rechtfertigen ist.
Darum sind wir der Meinung, dass man diese Initiative ab-
lehnen soll.
Zu betonen ist auch, dass kein wirklicher Handlungsbedarf
für eine Privilegierung von Rentnerinnen und Rentnern mit
Wohneigentum besteht. Wenn Sie die Studien zur Wohl-
standsverteilung, zum Erbschaftswesen, zur volkswirtschaft-
lichen Situation der Erwerbstätigen und der Personen im Ru-
hestand heranziehen, zeigen Ihnen diese, dass wir bei
Rentnerinnen und Rentnern in der Schweiz keine flächen-
deckende Notlage haben. Es gibt natürlich Härtefälle, aber
solche gibt es auch bei jungen Leuten. Darum müssen wir
schon schauen, dass wir eine Lösung haben, die den Be-
dürfnissen aller Altersgruppen Rechnung trägt.
Weil die Volksinitiative auf ältere Wohneigentümer ausge-
richtet ist, wird es kaum möglich sein, damit das Problem der
geringen Motivation zur Tilgung von Hypothekarschulden,
das zugegebenermassen systembedingt ist, konsequent an-
zugehen. Es braucht, wenn man dieses Problem angehen

will, einen Systemwechsel. Man müsste also von der Eigen-
mietwertbesteuerung richtig wegkommen und auch die
Schuldzinsenabzüge nicht mehr zulassen. Ein solcher gene-
reller Systemwechsel ist aber auf gesetzgeberischem Weg
nicht mehr möglich, wenn der Initiative zugestimmt wird, da
sie klare Eckwerte festlegt, und zwar für eine ganz be-
stimmte Gruppe. Wenn man der Initiative mit allen ihren Zu-
sätzen – Abzüge für Unterhaltskosten, Energiesparmass-
nahmen usw. – zustimmt, hat man nicht mehr die Möglich-
keit, die Sache auf Gesetzesstufe umfassend zu regeln, son-
dern das müsste dann auf der gleichen Stufe wie die Initia-
tive gemacht werden. Wenn das Fernziel also die Abschaf-
fung des Eigenmietwertes sein soll, sollte man nicht auf
halbem Weg stehenbleiben und eine Lösung nur für Rentne-
rinnen und Rentner vorsehen, sondern sie auf alle Perso-
nengruppen ausdehnen und wirklich von der Eigenmietwert-
besteuerung wegkommen.
Der Bundesrat hat mit der Ablehnungsempfehlung zur Volks-
initiative gleichzeitig auch einen indirekten Gegenentwurf
gemacht, also eine Gesetzesvorlage. Diese ist von Ihrer
Kommission als nicht ganz optimal angeschaut und dann
überarbeitet worden. Ich denke, das hat auch wirklich zu
grossen Verbesserungen mit Neugewichtungen geführt:
stärkere Berücksichtigung der Wohneigentumsförderung für
Ersterwerber; eine Ausweitung des Ersterwerberabzugs in
der Höhe und in der Dauer, was richtig ist, denke ich; dann
eine Streichung der mit dem Wohneigentum eng gekoppel-
ten ausserfiskalischen Abzüge. Energiesparmassnahmen,
Umweltschutz und Denkmalpflege sind also gestrichen, was,
wenn Sie so wollen, einem reinen System entspricht, in dem
nur noch Schuldzinsenabzüge über eine bestimmte Zeit zu-
gelassen werden.
Das Folgende möchte ich jetzt auch an die Adresse von
Herrn Zanetti sagen. Es ist das, was die Kantone immer ge-
sagt haben: Wenn schon ein Wechsel erfolgen und der Ei-
genmietwert gestrichen werden soll, dann aber richtig und
systematisch richtig, d. h., es werden in einem ganz be-
schränkten Ausmass nur noch Schuldzinsenabzüge zuge-
lassen. Die Zweitliegenschaftenfrage müssen wir noch auf
Verfassungsstufe lösen. Aber man würde, denke ich, auch
bei den kantonalen Finanzdirektoren eine Mehrheit finden,
wenn man eben von diesen Unterhaltskosten-, Energieko-
sten-, Denkmalschutzabzügen usw. wegkommt. Man hat im-
mer gesagt: Wenn schon, dann richtig drehen. Der indirekte
Gegenvorschlag ist ein substanzieller Beitrag zu einer Ver-
einfachung des Steuersystems. Das kann man sagen, und
davon sprechen wir ja alle schon ziemlich lange.
Welche Wirkungen lassen sich aus der Neugestaltung des
indirekten Gegenvorschlages ableiten? Es ist so, dass für
Ersterwerber eine deutliche steuerliche Entlastung resultie-
ren wird; Herr Ständerat Schweiger hat verschiedene Zah-
lenbeispiele vorgelegt bzw. vorgerechnet, die für Neuerwer-
ber und für ältere Eigentümer zutreffen. Bei Eigentümern,
die schon einen Teil amortisiert haben, hängt eine allfällige
Entlastung dann von der Belastung ab, die noch besteht.
Aber auch bei den Alteigentümern kommt es, wie eben auch
bei Neueigentümern, zu einer finanziellen Entlastung. Für
vermögende Steuerpflichtige – das wurde gesagt – hat die
Neukonzeption an sich keine grosse Bedeutung, weil sie
auch beim Systemwechsel Portfolioumschichtungen ma-
chen können, sodass er bei ihnen nicht durchschlägt. Bei
Hauseigentümern mit einem geringen Vermögen wird mit
der Neukonzeption ein stärkerer Anreiz zur Schuldentilgung
gesetzt. Das wäre, denke ich, an sich wünschbar.
Ich meine, dass mit dem indirekten Gegenvorschlag alle Vor-
gaben erfüllt sind. Wenn Sie einen Direktvergleich mit der
HEV-Initiative machen, dann sehen Sie, dass es eine steuer-
liche Entlastung von Rentnern gibt, die schuldenfrei wohnen.
Zusätzlich gibt es mit der Neukonzeption auch eine Steue-
rentlastung von jungen Hauseigentümern, auch von Fami-
lien mit Kindern. Das ist ja die Gruppe, die man mit diesem
Abzug vor allem anvisieren möchte. Sie sollen möglichst
günstig Wohneigentum haben und dieses über die Jahre
auch amortisieren können. Der indirekte Gegenvorschlag
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führt zu einer Vereinfachung des Steuersystems. Das ist an
sich wünschbar.
Zum Abzug der Unterhaltskosten, zum Antrag Kuprecht:
Wenn Sie einen reinen Wechsel oder einen möglichst reinen
Wechsel machen möchten, hat ein Abzug für die Unterhalts-
kosten an sich keinen Platz mehr. Das sind Gewinnungsko-
sten – Herr Schweiger hat ein Beispiel dafür gebracht –;
diese können Sie nur abziehen, wenn Sie auf der Gegen-
seite einen Wert haben, den Sie versteuern müssen, also
den Eigenmietwert. In diesem Fall könnten Sie dort die Ge-
winnungskosten abziehen. Die Frage der Unterhaltskosten
war in den Jahren 2003/04 auch Gegenstand der Beratun-
gen, wobei die Abzüge damals nach oben unbegrenzt wa-
ren. Das hat auch bei den Kantonen zu grossen Irritationen
geführt.
Zur Zweitwohnungsbesteuerung: Das ist selbstverständlich
ein grosses Anliegen verschiedener Kantone. Eine Lösung
in diesem Bereich ist eine Conditio sine qua non, um über-
haupt zu einem Systemwechsel zu kommen. Dort sind ver-
schiedene Modelle geprüft worden, unter anderem auch die
Frage, ob eine Lösung auf Gesetzesstufe möglich wäre;
Herr Stähelin hat darauf hingewiesen bzw. die Frage aufge-
worfen. Heute wird die Liegenschaftssteuer im Steuerhar-
monisierungsgesetz nicht als kantonale Steuer erwähnt. Es
wäre also relativ schwierig, hier eine Lösung zu finden. Es
gibt meines Wissens 14 Kantone, die wirklich eine Liegen-
schaftssteuer als Objektsteuer erheben. Wenn Sie jetzt zu
diesem Instrument übergehen wollen, also zur Liegen-
schaftssteuer als Objektsteuer – das scheint mir rechtlich
gesehen der beste Weg zu sein –, dann müssen Sie das aus
rechtsstaatlichen Gründen in der Verfassung verankern. Sie
wollen zum einen die gewöhnliche Liegenschaftssteuer für
Liegenschaften, die nicht Zweitwohnungen sind, nicht noch
zusätzlich erheben, und zum anderen wollen Sie verhindern,
dass es zu Rechtsungleichheiten kommt; die Differenz zwi-
schen der Liegenschaftssteuer als Objektsteuer für Zweit-
wohnungen und der gewöhnlichen Liegenschaftssteuer wä-
re viel zu gross.
Ich bin absolut der gleichen Meinung wie Herr Schweiger
und auch Herr Brändli, dass man einen Konnex machen
muss. Man muss sagen: Wenn die Gesetzesänderung in
Kraft tritt, dann tritt sie gleichzeitig in Kraft wie die entspre-
chende Verfassungsbestimmung. Das muss miteinander
verbunden werden. Dann hätten wir für die Kantone, die mit
Zweitwohnungen sehr grosse Einnahmen haben, eine Lö-
sung im Sinne einer Kann-Vorschrift. Sie würde gleichzeitig
mit dem indirekten Gegenvorschlag, also mit den Gesetzes-
bestimmungen, in Kraft gesetzt. Ich denke, damit hätten wir
eine saubere Lösung.
Ich möchte Sie also bitten, auf den Gesetzentwurf einzutre-
ten und ihn dann auch entsprechend zu behandeln.

Kuprecht Alex (V, SZ): Ich habe dem Votum von Kollege Stä-
helin aufmerksam zugehört. Er hat unter anderem sehr
deutlich darauf hingewiesen, dass es erstens ein zeitliches
Problem geben könnte und dass deswegen, zweitens, auch
dieser Anlauf zur Abschaffung des Eigenmietwertes mit
grösster Wahrscheinlichkeit wieder im Sand verlaufen wird
und  somit  das  Problem,  das  ja  effektiv  besteht  –  das  ist
ja, so glaube ich, auch nicht bestritten –, im Prinzip nicht
gelöst werden kann. Ich sehe diese Problematik und bin be-
reit, meinen Rückweisungsantrag zugunsten meines Einzel-
antrages zurückzuziehen. Ich wage noch nicht zu sagen,
dass der dann schon das Gelbe vom Ei sein wird. Es ist
durchaus eine Möglichkeit, dass wir beschliessen, jetzt etwas
ins Gesetz aufzunehmen, und dass das Problem dann allen-
falls im Zweitrat nochmals angeschaut und vielleicht eine Lö-
sung auf Stufe eines Pauschalbetrages gefunden wird.
In Bezug auf die Unterhaltskosten erlaube ich mir noch eine
kurze Bemerkung an Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf:
Sie haben gesagt – ich teile diese Ansicht –, dass Unter-
haltskosten natürlich Gewinnungskosten seien und man
diese nicht abziehbar machen sollte. Ich verweise einfach
auf Seite 5319 der Botschaft, wo der Bundesrat ja eine Beur-
teilung des Gegenvorschlages macht. Dort hält er unter an-

derem fest: «Dadurch, dass hochwertige Energiespar- und
Umweltschutzmassnahmen weiterhin zum Abzug gebracht
werden können und die Abzugsmöglichkeit für Kosten denk-
malpflegerischer Arbeiten unangetastet bleiben soll, verblei-
ben in spezifischen Bereichen steuerliche Anreize beim Lie-
genschaftsunterhalt.» Ich frage mich jetzt, ob das denn
keine Gewinnungskosten mehr sind. Insofern ist Ihre Argu-
mentation, Frau Bundesrätin, gegenüber dieser und anderen
Aussagen nicht ganz schlüssig.
Ich ziehe meinen Rückweisungsantrag zurück.

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Das ist mir in
der Debatte des Öftern aufgefallen: Es wird relativ häufig die
Botschaft des Bundesrates zitiert. Diese Botschaft bezieht
sich auf denjenigen Entwurf, der uns vorlag und bei dem wir
eine Abänderung vorgenommen haben. Wir diskutieren
heute über die abgeänderte Fassung. Wenn zum Beispiel
die energetischen Massnahmen erwähnt werden, dann ha-
ben wir diese heute nicht mehr im Entwurf drin; den Unter-
halt haben wir nicht drin; denkmalgeschützte Gebäude ha-
ben wir nicht mehr drin. Sehen Sie, es sind unterschiedliche
Vorlagen, die auf dem Tisch liegen. Die zweite Vorlage hat
zwingenderweise keine entsprechende Botschaft, weil sie
von der Kommission stammt.

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Sicheres
Wohnen im Alter» 
1. Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Sécurité
du logement à la retraite» 

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, art. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Herr Germann
wünscht, dass wir über Artikel 2 erst dann diskutieren und
Beschluss fassen, wenn Klarheit über die Vorlage 2
herrscht. – Sie sind damit einverstanden.

2. Bundesgesetz über die Besteuerung des privaten
Wohneigentums (Wohneigentumsbesteuerung) 
2. Loi fédérale sur l'imposition de la propriété privée du
logement (Imposition de la propriété du logement) 

Antrag der Mehrheit
Eintreten

Antrag der Minderheit
(Berset, Altherr, Fetz, Zanetti)
Nichteintreten

Antrag Brändli
Nichteintreten

Antrag Brändli
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, bis zur Sommersession im Zusammenhang
mit der Abschaffung des Eigenmietwertes einen Vorschlag
zu erarbeiten, welcher:
– die Wohneigentümer gegenüber heute entlastet;
– die Besteuerung der Zweitwohnungen im bisherigen Um-
fang sicherstellt.
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Antrag Kuprecht
Rückweisung an die Kommission
mit dem Auftrag, einen vernünftigen Unterhaltsabzug einzu-
bauen.

Proposition de la majorité
Entrer en matière

Proposition de la minorité
(Berset, Altherr, Fetz, Zanetti)
Ne pas entrer en matière

Proposition Brändli
Ne pas entrer en matière

Proposition Brändli
Renvoi à la commission
avec mandat d'élaborer, d'ici à la session d'été, un projet
s'inscrivant dans le cadre de la suppression de la valeur lo-
cative. Ce projet visera à:
– alléger les charges financières des propriétaires;
– maintenir le taux actuel d'imposition des résidences se-
condaires.

Proposition Kuprecht
Renvoi à la commission
avec mandat de prévoir une déduction raisonnable des frais
d'entretien.

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Der Nichteintre-
tensantrag Brändli und die Rückweisungsanträge Brändli und
Kuprecht sind zurückgezogen worden. Wir stimmen damit noch
über den Nichteintretensantrag der Minderheit Berset ab.

Abstimmung – Vote
Für Eintreten ... 22 Stimmen
Dagegen ... 14 Stimmen

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress; Ziff. I Einleitung; Ziff. 1 Art. 21, 32
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule; ch. I introduction; ch. 1 art. 21, 32
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 1 Art. 32a
Antrag der Mehrheit
Streichen

Antrag der Minderheit
(Altherr, Berset, Frick, Germann)
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Kuprecht
Abs. 3
Abziehbar sind die effektiven Kosten für den Unterhalt der
selbstbewohnten Liegenschaft bis maximal 6000 Franken.
Alle fünf Jahre nach dem Erwerb der selbstbewohnten
Liegenschaft  kann  der  doppelte  Betrag  abgezogen  wer-
den.

Ch. 1 art. 32a
Proposition de la majorité
Biffer

Proposition de la minorité
(Altherr, Berset, Frick, Germann)
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Kuprecht
Al. 3
Sont déductibles jusqu'à concurrence de 6000 francs les
frais effectifs nécessaires à l'entretien d'un immeuble utilisé
à titre personnel. Le propriétaire peut déduire le double de
ce montant tous les cinq ans à compter de l'acquisition de
l'immeuble.

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Zu Absatz 1:
Ich habe beim Eintreten gesagt, warum wir diese Energie-
sparkosten nicht mehr als abzugsfähig erachten. Der Kau-
salzusammenhang ist der: Hier hat die öffentliche Hand ein
Interesse an Energiesparmassnahmen. Sie nimmt aber die-
ses öffentliche Interesse wahr, indem sie Leistungen direkt
als Subvention spricht. Darum entfällt die Berechtigung für
einen Abzug bei der Steuer.

Altherr Hans (RL, AR): Ich beantrage Ihnen im Namen der
Minderheit, bei Absatz 2 dem Bundesrat zu folgen. Gestat-
ten Sie mir drei Vorbemerkungen.
Die erste Vorbemerkung: Meine Interessenbindung ist Ihnen
aus den letzten vier Budgetdebatten bekannt, ich bin Präsi-
dent der Vereinigung Domus Antiqua Helvetica, der Vereini-
gung der Eigentümer alter Wohnbauten.
Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf den Wortlaut des
Entwurfes des Bundesrates. Sie haben Absatz 1 jetzt gestri-
chen, insofern wäre der Wortlaut von Absatz 2 im Zweitrat
zu korrigieren, denn dort steht am Anfang, falls Sie unserem
Antrag zustimmen: «Abziehbar sind ferner die Kosten ...» Da
es keinen Absatz 1 mehr gibt, müsste man den Ausdruck
«ferner» streichen. Das konnte ich in der Kommission nicht
beantragen, weil ich ja nicht wusste, was mit Absatz 1 pas-
siert.
Die dritte Vorbemerkung: Sie sehen auch bei Artikel 32b Ab-
satz 5 einen Minderheitsantrag; die beiden Anträge gehören
zusammen und bilden ein Konzept. Ich schlage deshalb vor,
dass wir darüber gemeinsam abstimmen. Wenn ich hier
beim ersten Antrag unterläge, könnte ich den zweiten natür-
lich auch zurückziehen.
Zum Inhaltlichen: Ich sehe auch ein, dass das Steuersystem
vereinfacht werden muss. Wenn Sie aber hier die denk-
malpflegerischen Arbeiten einfach streichen, muss ich fra-
gen, welche Folgen das haben wird. Es wird sicher die Fol-
gen haben, die Herr Jenny im Zusammenhang mit den
allgemeinen Unterhaltskosten erwähnt hat. Auch sind Sie im
Falle einer Streichung nicht kohärent. Damit habe ich eigent-
lich am meisten Probleme. Ich bin jetzt seit 35 Jahren in der
Politik; am meisten ärgert es mich – Sie wissen, dass ich
mich nicht so schnell ärgere –, wenn die Spielregeln wäh-
rend des Spiels geändert werden. Bei den denkmalpflegeri-
schen Arbeiten ist es eben nicht dasselbe wie bei den Ener-
giesparmassnahmen: Bei der Denkmalpflege haben wir
ganz klare Vorschriften, wie die geschützten Häuser zu un-
terhalten und zu pflegen sind. Mit diesen Vorschriften ver-
bunden sind erstens Subventionen und zweitens steuerliche
Erleichterungen. Wenn Sie nun die steuerlichen Erleich-
terungen einfach streichen, stelle ich mir schon die Frage,
mit welchem Recht Sie dann die Vorschriften beibehalten.
Ich sehe das als Konzept, und man hat es ja auch so einge-
führt. Man hat diese Vorschriften so eingeführt und gesagt,
man erhalte Subventionen und könne dafür die Kosten für
diesen Unterhalt abziehen. Das ist eigentlich die Hauptüber-
legung.
Ich darf Sie in diesem Zusammenhang auch auf die Kultur-
botschaft des Bundesrates verweisen, die wir nächstens be-
handeln werden. Da steht, dass der Bund eigentlich in die-
sem Bereich Subventionen von 100 Millionen Franken im
Jahr sprechen müsste. Wir haben im Budget aber Subven-
tionen von 20 bis 25 Millionen im Jahr eingestellt, je nach-
dem wie man zählt. Es sind 30 Millionen abzüglich der Be-
träge, die unter diesen Positionen für andere Aufgaben aus-
gegeben werden. Wenn Sie das hier jetzt auch noch strei-
chen, fallen wirklich die Hauptanreize weg. Dann frage ich
mich schon, mit welchem Recht Sie derartige Vorschriften
erlassen. Es kommt noch dazu, dass man diese Vorschriften
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möglicherweise auch umgehen kann, aber das muss man
sich dann überlegen, wenn es so weit ist.
Ich beantrage Ihnen also namens der Minderheit, diesen Ab-
satz im Gesetz zu belassen.
Ich habe nicht mit dem Zitat aus der Botschaft begonnen,
sondern ich schliesse damit. Der Bundesrat schreibt auf
Seite 5323 der Botschaft: «Der Abzug für die Kosten denk-
malpflegerischer Arbeiten erfährt gegenüber dem geltenden
Recht keine Änderung. Die neue Platzierung im DBG ist rein
gesetzestechnisch bedingt.»

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Wie gesagt, es
ist nicht mehr eigentlich ein Entwurf des Bundesrates, und
die Botschaft des Bundesrates bezog sich noch auf eine frü-
here Version.
Ich laufe Gefahr, in ein Glaubwürdigkeitsproblem hineinzu-
laufen, wenn ich jetzt wie folgt votiere: Ich habe vorher ge-
sagt, der Staat habe dann, wenn er selbst öffentliche Inter-
essen verfolge, zwei Möglichkeiten, Anreize zu schaffen,
nämlich steuerliche Anreize oder Subventionen zu geben.
Bei den Energiesparmassnahmen ist jetzt meines Erachtens
klar, dass man auf den zweiten Weg setzt. Ich bin mir nun
nicht so sicher, ob eine völlig analoge Überlegung, wie sie
bezüglich des Energiesparens gilt, nicht auch bei der Denk-
malpflege anzuwenden wäre. Gemäss Bundesrat sind nur
Arbeiten abzugsberechtigt, die nicht subventioniert sind.
Also ist die von mir genannte Voraussetzung nicht erfüllt. Die
Frage, die sich deshalb stellt, ist die: Ist der Erhalt der denk-
malschützerischen Komponente eines Hauses im privaten
Interesse oder im öffentlichen Interesse? Logisch, eine klare
Trennung gibt es nicht. Selbstverständlich sind diejenigen
Kosten, die ich auch dann zu tragen hätte, wenn das Haus
nicht denkmalgeschützt wäre, nicht Kosten, die denkmal-
schützerischen Charakter haben. Aber wenn es um Arbeiten
geht, die spezifisch denkmalschützerisch und damit im öf-
fentlichen Interesse liegend sind, kann man sagen: Da ist
ein Anreiz für die Erfüllung öffentlicher Interessen gegeben.
Das spräche für den Antrag der Minderheit Altherr – ohne
dass ich mich in Widerspruch zu den Ausführungen zu an-
deren Abzügen setze.
Es gibt noch ein drittes Argument: Sie sehen aus den
Namen beim Nichteintretensantrag der Minderheit, dass
hier gewisse Verquickungen vorhanden sind. Angesichts
der  doch  relativ  knappen  Verhältnisse  beim  Eintreten
gibt es auch taktische Überlegungen, die dafür sprechen,
diesem Antrag der Minderheit Altherr zuzustimmen. Ich bin
ehrlich genug zu sagen, dass Politik auch Taktik ist, vor al-
lem, weil es mir gelungen ist, zwischen Taktik und Sachlich-
keit doch einen relativ vernünftigen Zusammenhang zu
schaffen.
Der langen Rede kurzer Sinn: Als Kommissionspräsident be-
antrage ich Ihnen, den Antrag der Minderheit abzulehnen;
was ich persönlich meine, haben Sie aus meinem Votum
entnehmen können.

Freitag Pankraz (RL, GL): Ich ersuche Sie, hier der Minder-
heit zu folgen, und zwar insbesondere auch wegen des be-
reits erwähnten Arguments, dass in diesem Fall nur die Ko-
sten abziehbar sind, soweit die Arbeiten nicht subventioniert
werden.
Jetzt habe ich im Gegensatz zum Minderheitssprecher nicht
eine Vorbemerkung, sondern eine Nachbemerkung, wenn
Sie mir das erlauben. Herr Kollege  Altherr hat den Bezug
zur jeweiligen Budgetdebatte im Zusammenhang mit der
Denkmalpflege hergestellt. Nachdem ich – ich sag es jetzt
so – ansatzweise herausgehört habe, dass Kollege Altherr
im Falle einer Zustimmung zur Minderheit in der nächsten
Budgetdebatte auf einen Erhöhungsantrag in diesem Be-
reich verzichten würde, lege ich Ihnen umso mehr ans Herz,
hier der Minderheit zu folgen.

Altherr Hans (RL, AR): Ich muss an die Nachbemerkung von
Herrn Kollege Freitag anknüpfen. Ich kann ihm versprechen,
dass ich auf einen solchen Antrag verzichten werde – unter
der Voraussetzung, dass der Bundesrat die Beträge auf der

Höhe belässt, die wir in den letzten vier Jahren beschlossen
haben.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich bin offensicht-
lich jetzt diejenige, die den Antrag der Mehrheit Ihrer Kom-
mission vertritt.
Wie Herr Ständerat Schweiger zu Recht gesagt hat, spre-
chen wir ja nicht mehr über den ursprünglichen Entwurf des
Bundesrates, wie er laut Botschaft bestand. Wir haben
ausdrücklich gesagt, dass der indirekte Gegenvorschlag
Ihrer Kommission besser ist und dass wir diesen in allen
Teilen unterstützen; dies haben wir zugesagt. Das heisst,
wir unterstützen ihn dort, wo er eine zusätzliche Erhöhung
des Schuldzinsenabzuges und eine Erweiterung bei der
Zeitdauer zulässt, aber natürlich auch dort, wo er konse-
quent ist – oder, so muss man vielleicht bald sagen, wäre –,
indem eben nur noch Schuldzinsen abgezogen werden kön-
nen, nicht auch noch irgendwelche andere Kosten, zumal
jetzt die Kosten für den Denkmalschutz zur Diskussion
stehen. Es gibt an sich keinen Grund, der dafür spricht,
dass man da einen Steuerabzug zulässt, wenn man möchte,
dass die Regelung unter systematischem Gesichtspunkt
nachvollziehbar bleibt. Es geht hier um Unterhaltskosten, die
aus der Optik einer Privatperson durchaus berechtigt, sinn-
voll und richtig sind, die aber aus der Optik der öffentlichen
Hand nicht notwendig und auch nicht wünschbar sind, sonst
wären sie nämlich subventioniert. Diejenigen Massnahmen,
die aus der Optik der öffentlichen Hand wichtig und not-
wendig sind, werden ja unter verschiedenen Gesichtspunk-
ten subventioniert und gelten aus Gründen des Denkmal-
schutzes für abzugswürdig; damit stellt sich hier die Frage
nicht.
Man darf durchaus beim Antrag der Mehrheit Ihrer Kommis-
sion bleiben; das ist auch unter systematischem Gesichts-
punkt korrekt. Ich kann mir aber, wenn der Präsident Ihrer
Kommission sagt, wo seine Vorliebe liegt, in etwa vorstellen,
wie der Rat darüber entscheiden wird.

Kuprecht Alex (V, SZ): Zu meinem Antrag zu Absatz 3: Wir
haben vorher schon des Langen und Breiten über die Frage
des Unterhaltsabzuges diskutiert. Ich bin der Auffassung,
dass  wir  hier  einen  entsprechenden  Abzug  einbauen
sollten. Ob das schlussendlich die absolut richtige Lösung
ist, lasse ich jetzt offen. Ich kann mir auch sehr gut vor-
stellen,  dass  im  Rahmen  der  Behandlung  durch  den
Zweitrat  dann  allenfalls  eine  pauschale  Lösung  beschlos-
sen wird. Mir geht es vor allem darum, jetzt ein Zeichen
zugunsten  eines  vernünftigen  Unterhaltsabzugs  zu  set-
zen. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, meinem entsprechenden An-
trag zuzustimmen.

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Ich kann dar-
auf verweisen, dass wir beim Eintreten relativ lang darüber
gesprochen und auch Beispiele gebracht haben. Ich glaube,
man kann abstimmen.

Abs. 1 – Al. 1
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Abs. 2 – Al. 2

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 24 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 6 Stimmen

Abs. 3 – Al. 3

Abstimmung – Vote
Für den Antrag Kuprecht ... 17 Stimmen
Dagegen ... 13 Stimmen
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Ziff. 1 Art. 32b
Antrag der Mehrheit
Abs. 1–4, 6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 5
Streichen

Antrag der Minderheit
(Altherr, Berset, Frick, Germann)
Abs. 5
Die Kosten nach Artikel 32a Absatz 2 sind ...

Ch. 1 art. 32b
Proposition de la majorité
Al. 1–4, 6
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 5
Biffer

Proposition de la minorité
(Altherr, Berset, Frick, Germann)
Al. 5
Les frais visés à l'article 32a alinéa 2 sont ...

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Wir haben den
Entscheid über diese Bestimmung bei Ziffer 1 Artikel 32a ge-
fällt.

Abs. 5 – Al. 5
Angenommen gemäss Antrag der Minderheit
Adopté selon la proposition de la minorité

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées

Ziff. 1 Art. 33
Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 4
...
a. 12 000 Franken für ...
b. 6000 Franken für ...
Abs. 5
... folgenden zwanzig Steuerjahren jährlich um 5 Prozent ...
Abs. 6
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Germann
Abs. 1
...
a. die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Arti-
keln 20 und 21 steuerbaren Vermögenserträge;
...

Ch. 1 art. 33
Proposition de la commission
Al. 1
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 4
...
a. 12 000 francs ...
b. 6000 francs ...
Al. 5
... diminue de 5 pour cent par an pendant les vingt années ...
Al. 6
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Germann
Al. 1
...
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement
imposable de la fortune au sens des articles 20 et 21;
...

Germann Hannes (V, SH): Ich habe bereits beim Eintreten
auf den Sachverhalt hier verwiesen: Diese Bestimmung er-
fasst alle Liegenschaftsbesitzer, die Liegenschaften im Pri-
vatvermögen halten. Es geht also nicht nur um solche, die
sie selbst nutzen – das ist ja der Gegenstand des indirekten
Gegenvorschlages –, sondern es werden auch solche er-
fasst, die eine Liegenschaft im Privatvermögen halten, diese
aber vermieten. Da gilt ja der Eigenmietwert schon heute
nicht. Sie müssen ihre Vermögenserträge zu 100 Prozent
versteuern, also sollen sie auch das Pendant, den Abzug,
dort zu 100 Prozent machen können. Das ist in der Kommis-
sion meines Wissens nicht diskutiert worden. Mindestens für
diese Zielgruppe stimmt das also nicht; ob es sonst eine
Korrektur braucht, weiss ich nicht.
Die Vorlage hätte also nicht nur Auswirkungen auf die selbst-
nutzenden Wohneigentümer. Die Reduktion des allgemei-
nen Schuldzinsabzuges auf 80 Prozent der Vermögenser-
träge für sämtliche Steuerpflichtigen hätte gravierende Aus-
wirkungen; für die grosse Zahl der Eigentümer von Mehrfa-
milienhäusern im Privatvermögen wären die Auswirkungen
gravierend. Denn für diese privaten Vermieter bringt die Ab-
schaffung der Eigenmietwertbesteuerung keinerlei steuerli-
che Erleichterung. Sie müssen nach wie vor die vollen Miet-
erträge ihrer Liegenschaften als Einkommen versteuern, sie
können aber ihre Hypothekarzinsen nur noch im Umfang
von 80 Prozent der Vermögenserträge abziehen. Damit wer-
den private Vermieter bedeutend schlechter gestellt als Ver-
mieter mit Liegenschaften im Geschäftsvermögen, und das
kann ja wohl nicht die Idee sein.
Die vorgeschlagene Beschränkung des privaten Schuldzins-
abzuges auf 80 Prozent in diesem generellen Rahmen ist
somit willkürlich und lässt sich sachlich nicht begründen. Ich
bitte Sie daher, meinem Antrag zu folgen und den privaten
Schuldzinsabzug im Umfang der steuerbaren Vermögenser-
träge zuzulassen. Damit fährt der Fiskus immer noch besser
als heute, das sei klargestellt, denn nach geltendem Recht
können Schuldzinsen im Umfang der Vermögenserträge
plus weiterer 50 000 Franken abgezogen werden. Diese
50 000 Franken entfallen ja jetzt. Ich glaube, das sollte rei-
chen. Aber vor allem geht es mir um den Einbruch in ein Sy-
stem, der so nicht sein darf.
Ich bitte Sie, das im Sinne meines Antrages zu bereinigen,
der dann auch beim StHG analog aufgenommen werden
müsste.

Schweiger Rolf (RL, ZG), für die Kommission: Ein wesentli-
cher Unterschied gegenüber heute besteht darin, dass der
Eigenmietwert nicht mehr als Vermögensertrag gilt. Das ist
der erste Grund dafür, dass ein Abzug erfolgt.
Der zweite Grund: Es gibt Plausibilitätsüberlegungen. Man
sagt: Wenn Vermögenserträge erzielt werden, dann sollten
die Schuldzinsen nicht unbedingt höher sein als die Vermö-
genserträge. Man kann ganz banal sagen: So etwas wie Ei-
genkapital gibt ja auch noch einen gewissen Sinn. Hier wird
zum Ausdruck gebracht, dass nicht durch Schuldkonstruktio-
nen Situationen geschaffen werden sollen, die es ermögli-
chen, dass relativ hohe Vermögenserträge durch die Kom-
pensation mit zum Teil organisierten Schulden quasi ins
steuerliche Nichts verlaufen. Ich schildere Ihnen ein Bei-
spiel: Ich kann eine Million Franken als Schuld aufnehmen
und kaufe für zwei Millionen Franken Aktien, bei denen
«nur» unversteuerter Kapitalgewinn anfällt. Damit kommt es
zur Situation, dass ich relativ heavy verdient habe, aber die-
sen Gewinn nicht versteuern muss und trotzdem noch
Schuldzinsen abziehen kann.
Über den Betrag, ob das 70, 80 oder 90 Prozent sind, kann
man diskutieren. Aber mir scheint, dass die Zahl von 80 Pro-
zent von der Plausibilität her gesehen einen gewissen Sinn
ergibt. Das ist auch die Meinung der Kommission.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: In der Vernehmlas-
sungsvorlage ist ursprünglich von einem Schuldzinsenabzug
in der Höhe von 100 Prozent der Vermögenserträge ausge-
gangen worden. Wir haben dann festgehalten, dass ein rei-
ner Systemwechsel eigentlich keine Schuldzinsenabzüge
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mehr zulassen würde. Sie haben in Ihrem indirekten Ge-
genvorschlag die Schuldzinsenabzüge gegenüber dem Ent-
wurf des Bundesrates, der jetzt nicht mehr gilt, massiv
ausgeweitet, und zwar in der Dauer und in der Höhe. Wenn
wir jetzt sagen, es seien 80 Prozent der Vermögenserträge
anrechenbar,  dann  ist  das  ein  Kompromiss,  der  sich
noch vertreten lässt. Alles andere lässt sich nicht mehr
vertreten. Sie würden damit auch «Steueroptimierungen»,
um  das  einmal  freundlich  zu  sagen,  Tür  und  Tor  öffnen.
Sie  könnten  dann  Schulden  machen  und  anrechnen  las-
sen,  die  wieder  abgezogen  werden  können;  und  das
kann es ja nicht sein. In diesem System wäre das sehr
schwierig.
Ich möchte jetzt auch noch eine Aussage von vorhin relati-
vieren: Ich habe gesagt, die Kantone wären sicher bereit,
hier mitzumachen; das habe ich zu Herrn Ständerat Zanetti
gesagt. Ich bin jetzt der Meinung, dass sie nicht mehr mit-
machen würden. Angesichts eines Unterhaltskostenabzu-
ges, eines Abzuges für die Kosten der Denkmalpflege  usw.
gilt  das  nicht  mehr,  da  werden  die  Kantone  sagen:
Wenn  jetzt  die  Diskussion  über  diese  Abzüge wieder los-
geht, bleiben wir lieber beim heutigen System.

Abs. 1 – Al. 1

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission ... 24 Stimmen
Für den Antrag Germann ... 5 Stimmen

Übrige Bestimmungen angenommen
Les autres dispositions sont adoptées

Ziff. 1 Art. 34 Bst. f
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 1 art. 34 let. f
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 1 Art. 205d
Antrag der Kommission
Für Steuerpflichtige, die höchstens zwanzig Jahre ...

Ch. 1 art. 205d
Proposition de la commission
... exclusif vingt ans au plus ...

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Über diese Be-
stimmung haben wir bei Ziffer 1 Artikel 33 entschieden.

Angenommen – Adopté

Ziff. 2 Art. 7 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ziff. 2 art. 7 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. 2 Art. 9
Antrag der Mehrheit
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 3, 3bis
Streichen
Abs. 3ter
...
a. 12 000 Franken für ...
b. 6000 Franken für ...

Abs. 3quater
... den folgenden zwanzig Steuerjahren jährlich um 5 Pro-
zent ...
Abs. 3quinquies
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Altherr, Germann)
Abs. 3bis
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Germann
Abs. 2
...
a. die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Arti-
keln 7 und 7a steuerbaren Vermögenserträge;
...

Ch. 2 art. 9
Proposition de la majorité
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 3, 3bis
Biffer
Al. 3ter
...
a. 12 000 francs ...
b. 6000 francs ...
Al. 3quater
... diminue de 5 pour cent par an pendant les vingt années
fiscales suivantes.
Al. 3quinquies
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Altherr, Germann)
Al. 3bis
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Germann
Al. 2
...
a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement
imposable de la fortune au sens des articles 7 et 7a;
...

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Der Entscheid
über diese Bestimmung ist bei Ziffer 1 Artikel 33 gefällt worden.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 2 Art. 72m
Antrag der Mehrheit
Abs. 1
... Buchstabe a sowie 3ter bis 3quinquies an.
Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag der Minderheit
(Altherr, Germann)
Abs. 1
... Buchstabe a sowie 3bis bis 3quinquies an.

Ch. 2 art. 72m
Proposition de la majorité
Al. 1
... lettre a ainsi que 3ter à 3quinquies ...
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition de la minorité
(Altherr, Germann)
Al. 1
... lettre a ainsi que 3bis à 3quinquies ...
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Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Wir haben den
Entscheid bei Ziffer 2 Artikel 9 gefällt.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopté selon la proposition de la majorité

Ziff. 2 Art. 78e
Antrag der Kommission
Für Steuerpflichtige, die höchstens zwanzig Jahre ...

Ch. 2 art. 78e
Proposition de la commission
... exclusif vingt ans au plus ...

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Auch über diese
Bestimmung haben wir bei Ziffer 2 Artikel 9 entschieden.

Angenommen – Adopté

Ziff. 3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. 3
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Abs. 1bis
Es ist im Bundesblatt zu publizieren, sobald die Volksinitia-
tive «Sicheres Wohnen im Alter» zurückgezogen oder abge-
lehnt worden ist.

Ch. II
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Al. 1bis
Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initia-
tive populaire «Sécurité du logement à la retraite» a été reti-
rée ou rejetée.

Angenommen – Adopté

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Entwurfes ... 17 Stimmen
Dagegen ... 12 Stimmen
(3 Enthaltungen)

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Sicheres
Wohnen im Alter» 
1. Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Sécurité
du logement à la retraite» 

Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Antrag Germann
... die Initiative anzunehmen.

Art. 2
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Proposition Germann
... d'accepter l'initiative.

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Ich frage Herrn
Germann an, ob er zu seinem Antrag noch etwas sagen
möchte.

Germann Hannes (V, SH): Dies ist sicher eine Etappe, die
den indirekten Gegenvorschlag als solchen nun zumindest
auch seinen Namen verdienen lässt. Aus meiner Sicht
würde ich natürlich gerne die Zustimmung zur Initiative ha-
ben. Ich werde auch dabei bleiben, bis ich die Vorlage wirk-
lich im Trockenen habe, sonst würde das ein falsches Bild
geben.
Ich bitte Sie, wenn Sie jetzt den Druck auf den Nationalrat
hoch halten wollen, dies mit einem Ja zur Initiative zu tun.

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Kommission ... 28 Stimmen
Für den Antrag Germann ... 3 Stimmen

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Gemäss Arti-
kel 74 Absatz 4 des Parlamentsgesetzes findet zum Ent-
wurf 1 keine Gesamtabstimmung statt.

Fristverlängerung
Antrag der Kommission
Die Behandlungsfrist der Volksinitiative «Sicheres Wohnen
im Alter» wird gemäss Artikel 105 Absatz 1 des Parlaments-
gesetzes um ein Jahr, d. h. bis zum 23. Juli 2012, verlängert.

Prorogation du délai
Proposition de la commission
Le délai imparti pour traiter l'initiative populaire «Sécurité du
logement à la retraite» est prorogé d'un an, soit jusqu'au
23 juillet 2012, conformément à l'article 105 alinéa 1 de la loi
sur le Parlement.

Angenommen – Adopté

Abschreibung – Classement

Antrag des Bundesrates
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales

Angenommen – Adopté

09.3215

Motion Schweiger Rolf.
Vereinfachung des Steuersystems
im Bereich des Wohneigentums
Motion Schweiger Rolf.
Propriété du logement.
Simplifier le régime d'imposition

Einreichungsdatum 19.03.09
Date de dépôt 19.03.09

Ständerat/Conseil des Etats 27.05.09

Bericht WAK-SR 25.01.11
Rapport CER-CE 25.01.11

Ständerat/Conseil des Etats 14.03.11

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Sie haben einen
schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die Kommis-
sion beantragt ohne Gegenstimme, die Motion abzulehnen.


